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Protokoll der l. Gemeindeversammlung

0

Datum

Ort

Zeit

Mittwoch, 8. Juli 2020

Bahnhöfliplatz

20.00 Uhr bis 21.50 Uhr

Vorsitz

Protokoll

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber

Stimmberechtigte laut Stimmregister 5'739 Personen

Anwesende Stimmberechtigte 216 Personen

Stimmenzähler

0

Esther Schlumpf, Leitung Wahlbüro
Sonja Fufaje
Beat Hunkeler

Lea Maager
Martina Paulmichl

Lucia Probst

Peter Schwab

Bemerkungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie und aufgrund der Sanierung des Gemeindesaals findet
diese Gemeindeversammlung auf dem «Bahnhöfliplatz», also im Freien statt. Grund-
läge für diese Versammlung ist das Schutzkonzept vom 3. Juli 2020 (Protokollbestand-
teil).
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Schutzkonzept für die Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 8. Juli 2020, Beginn 20.00 Uhr
Ort

Die Gemeindeversammlung findet auf dem zentral gelegenen «Bahnhöfliplatz» in Hombrechtikon
statt.

Organisation (Grobkonzept)

Es wird für die Besucher/innen ein in sich geschlossener Bereich zur Verfügung stehen, wo die
Abstände nicht eingehalten werden müssen. ABER: Um dort eintreten und Platz nehmen zu
können, ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht. Das Konzept der Gemeindeversammlung im
Freien basiert darauf, dass die Mehrheit der Anwesenden diesen Bereich nutzt. Andernfalls ist es
aufgrund des vorhandenen Platzes nicht möglich die Versammlung durchzuführen.
Diejenigen Personen, die verneinen, eine Schutzmaske zu tragen, erhalten die Möglichkeit, in
einem anderen, auch in sich geschlossenem Bereich zu sitzen oder zu stehen. Dies sollte
allerdings wie vorstehend erwähnt die Ausnahme sein.
Für die nicht-stimmberechtigten Personen wird ein weiterer, in sich geschlossener Bereich
gebildet. Das Tragen einer Schutzmaske ist dort Pflicht.
Die Behördenmitglieder tragen Schutzmasken und nehmen sie nur ab, wenn sie am Mikrophon
sprechen, wo die gegenseitigen Abstände von 1.5 Meter eingehalten werden können. Die
Teilnehmenden, die sich zu den einzelnen Geschäften mündlich äussern, tun dies von ihren
Plätzen aus. Sie erhalten dafür von den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung ein Mikrophon
gereicht (das nach der Rede sofort wieder desinfiziert wird). Die Schutzmasken müssen
anbehalten werden. Wollen sie nicht mit Schutzmaske sprechen, so steht ihnen in der Nähe der
Behörden ein separater Platz zur Verfügung.
Die Anwesenden sind angehalten, ihre Kontaktdaten auf einem Blatt zu notieren, das am Schluss
der Versammlung in vorbereitete Behältnisse eingeworfen wird. Ein vorgeschriebenes Formular
und ein Kugelschreiber werden dafür am Eingang abgegeben.
Visuelle Hilfsmittel, wie zum Beispiel Beamer, Hellraumprojektoren, grosse Bildschirme etc.
stehen nicht zur Verfügung. Als einzige Versammlungsunterlage dient die Broschüre der
Gemeindeversammlung, die in die Haushaltungen verschickt wurde und/oder die digital von der
Hombrechtiker Homepage heruntergeladen werden konnte. Weitere Exemplare werden auf
Wunsch beim Eingang abgegeben (dies im Widersprach zum Text der Einladung (aufgrund neuer
Erkenntnisse)).

Bei Schlechtwetter werden Einweg-Pelerinen abgegeben.
Bei Gewitter steht die röm.-kath. Kirche als Alternative zur Verfügung (dort müssen alle
Teilnehmenden zwingend eine Schutzmaske anziehen. Diese Option wird im Notfall in Betracht
gezogen).

Verantwortlichkeit

Gemeindeschreiber Jürgen Sulger ist die für die Einhaltung des Schutzkonzepts verantwortliche
Person und als Kontaktperson für die zuständigen Behörden definiert.

Hombrechtikon, 3. Juli 2020/ro-als-js
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Begrüssung und Konstituierung

Gemeindepräsident Rainer Odermatt begrüsst die Anwesenden zur Premiere, da
die Versammlung zum ersten Mal unter freiem Himmel abgehalten wird. Er informiert
über die Organisation im Sinne des Corona-Schutzkonzeptes vom 3. Juli 2020. Ausser-
dem bittet er die Anwesenden, das Kontaktdaten-Formular auszufüllen und am Schluss
der Versammlung in spezielle Behältnisse beim Ausgang einzuwerfen. Die Angaben da-
rauf würden nach 2 Wochen vernichtet.

Diejenigen Personen, die das Wort ergreifen möchten, können am Platz bleiben und
von dort reden. Das Mikrophon wird ihnen gebracht. Die Schutzmasken müssten dabei
anbehalten werden. Wer das nicht will kann nach vorne kommen, wo es aufgrund der
Platzverhältnisse die Schutzmasken nicht braucht.

Er macht darauf aufmerksam, dass man sich am Schluss der Versammlung genügend
Zeit nehmen soll, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Aufgrund des Landsgemeindecharakters habe man auf optische Hilfsmittel wie Bea-
mer, Hellraumprojektoren, Bildschirme oder ähnliches verzichtet.

Der abgegebene Kugelschreiber (zum Ausfüllen des Kontaktdaten-Formulars) und al-
lenfalls eine Pelerine sei von der ZKB gestiftet worden, wofür er sich herzlich bedankt.

Speziell begrüsst er Nicola Ryser von der Zürichsee-Zeitung und Martin Mäder, Ver-
lagsleiter der IEB Medien AG, welcher für die Ahrenpost verantwortlich ist.

Mit diesen Worten eröffnet er offiziell die Gemeindeversammlung vom 8. Juli 2020.

Rainer Odermatt weist darauf hin, dass die heutige Versammlung innerhalb der ge-
setzlichen Frist und unter Bekanntgabe der Traktanden amtlich ausgeschrieben wurde.
Die Akten dafür lagen am Schalter der Einwohnerdienste Hombrechtikon nach den ge-
setzlichen Vorschriften vor. Den Stimmberechtigten sei auf Wunsch eine detaillierte
Weisung zugestellt worden oder sie konnte während der letzten Wochen von der Ge-
meinde-Homepage heruntergeladen werden.

Auf seine Frage, ob jemand etwas dagegen einzuwenden habe, meldet sich niemand
zu Wort.

Die nicht-stimmberechtigten Anwesenden werden gebeten, im Bereich «für nicht
Stimmberechtigte» Platz zu nehmen.

Die vom Wahlbüro anwesenden

Esther Schlumpf (Leitung Wahlbüro)
Sonja Fufaje, Haldenweg 7
Beat Hunkeler, Breitloh 3

Lea Maager, Etzelstrasse 15
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Martina Paulmichl, Grossacherstrasse 56
Lucia Probst, Eichtalstrasse 21

Peter Schwab, Sunneraistrasse 39

werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und gewählt. Sie stellen die Anwesenheit
von 216 Stimmberechtigten fest.

Gemeindepräsident Rainer Odermatt stellt die Traktandenliste zur Diskussion: Nach
Erstellung der Traktandenliste und der Broschüre ist eine zusätzliche Anfrage nach
§ 17 Gemeindegesetz eingegangen, nämlich von Tumasch Mischol, Badstrasse l. Da-
her hat der Gemeinderat beschlossen, die Traktandenliste anzupassen. Zuerst werden
die Hauptgeschäfte, d.h. die Jahresrechnung 2019, der Gestaltungsplan und dann die
Einbürgerungen behandelt; im Anschluss folgen die beiden Anfragen.

Er fragt, ob es Bemerkungen zur Reihenfolge der Traktanden gibt und stellt fest, dass
dies nicht der Fall ist.

[Damit hat der Souverän folgende Traktandenliste genehmigt*:

l.
2.

3.

4.

*

Jahres rech n un g 2019
Öffentlicher Gestaltungsplan «Im Zentrum»

Tel I revision Zonen plan / Teil revision Kernzonenplan «Dorfli»
Bürgerrechtsgesuche
3.1 Jetmir Islami-Abdiu und Mevlude lsi ami A bd i u mit den Kindern

Medin und Loran, nordmazedonische Staatsangehörige
3.2 Lech Szczepanski und Joanna Szczepanska mit den Kindern

Julia, Hanna, Timon und Iga, polnische Staatsangehörige
a) Anfrage an die Gemeindeversammlung gern ass § 17 GG

Hans J. Tobler-Rohr, Hombrechtikon

b) Anfrage an die Gemeindeversammlung ge mass § 17 GG
Tumasch Mischol, Hombrechtikon

Aufstellung zur besseren Übersicht für das Protokoll]

Sollte es zu verfahrenstechnischen Fragen kommen, so würde er sich erlauben, die
Versammlung für kurze Zeit zu unterbrechen.

Er informiert, dass es aufgrund des «Zeitgeists» verboten ist, die Versammlung mit
dem Natel zu filmen. Dies aufgrund von Datenschutzgründen und Gründen der Abstim-
mungsfreiheit.

Das Protokoll wird durch Gemeindeschreiber Jürgen Sulger mit Unterstützung von
Substitut Sven Alini erstellt.
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Aufgrund der Corona-Situation soll die heutige Gemeindeversammlung auf Tonband
aufgenommen werden. Die Aufnahmen werden wieder gelöscht, nachdem die Be-
Schlüsse der Gemeindeversammlung rechtskräftig geworden sind.

Abstimmung

Die Anwesenden stimmen diesem Vorgehen mit grossem Mehr zu.

Rainer Odermatt bittet allfällige Rednerinnen und Redner, sich zu melden und erst
nach Bekanntgabe von Name und Vorname mit dem Referat zu beginnen. Diese sind
kurz zu halten, und die Inhalte müssen das traktandierte Thema betreffen. Zwischen-
rufe, Applaus oder Kundgebungen während oder nach den Diskussionsbeiträgen seien
grundsätzlich fehl am Platz.

Ist man der Auffassung, dass die Durchführung von Abstimmungen oder die Behand-
lung der Geschäfte nicht richtig ist, so ist dies sofort zu melden.

0
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l 10.06 Jahresrechnungen, Inventare
Jahresrechnung 2019

Antrag des Gemeindevorstands

l. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019
der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.

2. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'339'162.56
ab.

o 3. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende
Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand

Gesamtertrag

Ertragsüberschuss

CHF 52'192'797.92
CHF 60'531'960.48
CHF S'339'162.56

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 9'685'486.68
Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 2'445'412.37
Nettoinvestitionen CHF -7'240'074.31

0

Investitionsrechnung

Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen

Einnahmen Finanzvermögen
Nettoinvestitionen

Bilanz Bilanzsumme

CHF 6'050'801.57
CHF 5'997'OOQ.OO
CHF -53'801.57

CHF -116'664'899.70

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewie-
sen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 61'134'212.95.

4. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung
und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu ge-
nehmigen.
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Politische Gemeinde Hombrechtikon

Bericht des Gemeindevorstands

Die Laufende Rechnung 2019 schiiesst mit einem Auf^vand von CHF 52'192'797.92 und einem Ertrag von CHF 60'531'960,48 ab. Daraus resultiert
ein Ertragsüberschuss von CHF 8'339'162.56, der dem Eigenkapita! gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Au^andüberschuss von CHF
2'769'SOO.OO. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Rechnungsjahres CHF 71'086'789.98.

Nettoresultate:

Der gegenüber dem Budget um rund CHF ll'108f963 besser ausgefallene Rechnungsabschiuss ist nicht unerwartet. Im Budget 2019 mussten der
Ressourcenzuschuss als Aufwand in der Höhe von CHF 1.3 Mio. eingesetzt werden, obschon bekannt war, dass ein Ausgieichsbeitrag in
Miliionenhöhe ausbezahlt wird. Um der drohenden Erhöhung des Steuerfusses entgegenzuwirken, konnte sich der Gemeinderat mit der RPK
schneit einigen, dass die budgetalen Erwartungen an die Grundstückgewinnsteuem massiv höher angesetzt werden müssen (CHF 11.8 Mio.
anstatt rund CHF 3.5 Mio.). Die GV hat diesem Ansinnen zugestimmt.

Entgegen den Erv';artungen sind zudem die allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 2.5 Mio. höher ausgefatlen. Dies wiederum senkt den
Ressourcenausgieich.

Im 2019 konnten die Grundstücke in der Breitien an die AZ Breitien überschrieben werden. Der Buchgewinn von CHF 3.99 Mio. konnte damit im
2019 verbucht werden.

Somit bestehen zur Hauptsache folgende grosse Differenzen:
CHF 8.03 Mio. weniger Grundstückgewinnsteuern
CHF 2.50 Mio. mehr allgemeine Gemeindesteuern
CHF 11.61 Mio. mehr Ressourcenausgteichsbeiträge
CHF 3,99 Mio. Buchgewinn AZ Breitlen AG

Die Gemeindewerke (Wasser, Abwasser, Abfall) schtiessen insgesamt um CHF 226'900 besser ats budgetiert ab. Die Saldi dieser
SpezJaffinanzierungen werden den entsprechenden Reserven gutgeschrieben (Wasser) respektive belastet (Abwasser und Abfall).

Bruttoresultate;

Beim Bruttoaufwand mussten (vor Verbuchung des Abschiusses) CHF 0.2 Mio. weniger ausgegeben werden, als dies das Budget 2019 vorsah. Der
Personalauhvand (-CHF 0.4 Mio.), der Sachaufwand (-CHF 0.5 Mio.), die Abschreibungen (-CHF 0.3 Mio.) sowie der Finanzauftvand (-CHF 0.2
Mio.) iiegen unter dem Budget. Demgegenüber mussten mehr Leistungen an die Ergänzungsleistungsbezüger sowie an Soziaihilfeempfänger
ausgerichtet werden.

Politische Gemeinde Hombrechtikon

Bericht des Gemeindevorstands

0

Das Budget der Investitionsrechnung sah Nettoauf\vendungen im Verwaitungsvermögen von CHF 8.42 Mio. (davon CHF 3.98 Mio.
spezialfinanziert) vor. Demgegenüber zeigt die Abrechnung Nettoinvestitionen von CHF 7.24 Mio. (davon CHF l.53 Mio. spezialfinanziert).
Zusammenfassend sehen die grösseren Abweichungen wie folgt aus:

^ - t' /-1c-^A-';;„',-„ ,,/(-; /?rt-.';/?.'-'•;:?.- - = Veifchie^htei'ui'u des Re<i''ni.ngs-es'^etwsses)
CHF 750'OOQ + Gemeindehaus
CHF 454'172 + Gemeindesaal
CHF 650'IOQ + Schulbauten
CHF 506368 + Strassen/Verkehrswege
CHF 712752 + Wasserversorgung: div. Projekte
CHF 159'023 + Wasserversorgung: Rückerstattungen/Anschlussgebühren
CHF 1'608'ISS + Abwasserbeseitigung: div. Projekte
CHF 115'321 - Abwasserbeseitigung: Anschiussgebühren
CHF 90'000 + Abfallwirtschaft: Landenverb Feldbach
CHF 102'848 + Hochivasserschutz + Revitalisierung Feldbach
CHF 150'000 + Sanierung Vorplatz Friedhof
CHF 5'987'000 - Aktien AZ Breitlen AG
CHF 2'001'7ll + Übertrag Grundstücke ins Finanzvermögen
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Politische Gemeinde Hombrechtikon

Antrag der Rechnunysprüfungsifomnvissii
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Dre Rechnjngsprüfungskommissior; hai die Jahres rech n ung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechöhon in der
&e$cr'iossenen Fassung vom 3. Ms'-z 2020 gwpFiift. Diff J.ihresrechnung weis; 'olgende Eckdaten aus.

Gemeindevorstand

Erfolgsrechnung Ge&amtaufwsnd
Ge&amtertrag

Ertragsübfirschuss f Aufwand übe rech uss

Fr 52'192797 82
Fr. 60'531'96C46

Fl. a'338'162.!6

Investltjonsrechnung V«rwaltungs vermögen Ausqanen VeßAi'allungsvermogen Ff 9'6S5'<186 68
Einr'ahmen Vemallui-igsvefmögen Fr. 2'.445'^12 37

Nettoinvestttlonen Verw. vermögen NettoinirtÄhtionen (•) i Etnnahnx'nubcfgchuss (*} Fr. -r2-W074.31

isrechnung Flnanzvermögen Ausgaben Fina n 7. vermögen
Bnnw^-ien Finanr/ermOged

Hettoi l

Fr. 6'0£0'80-f57
Fr. Ü'9S?'OOO.OQ

^vennögen NcTioi (-) / Eiinahnncnuhcfs •s (+) Fr. -S3-80-1.57

BManzsummB Fr. •116'664'8SS.70

0 Der Ertragsüberschu&s rfer Erfolgsraüinung wird dem Bi)an2ilb&fsctiuss zugewiesen
Dadurch ert-,ftht sich der Bi'anzüferschuss auf Fr 61"I34'21295.

2 DIR Rechriungsprüfijngsk.o.Timission stein fest dsss cfie Jahresrächnung der Poiitischen Gem&inde Hombrechtilion finanzrectiUitfi zulssstg und rectinerisch richtig ist
Die Finanz pa! if [sc?ie Prüfung der Jahresrechnung gib; ZL! keinen BemerhLingen An!ass

3 Die RPK hst den Kurzbertatil der finar'ztechnischen Prüfung der FEY A-jdft & Conssjt-t'ng AG zur Kennlris genommen nach deren Prufunysurteit Cte Jahfesre<;iitTj!-)g (ten
Vorscnnften ^ntspnch:

4 Eine Prüfung der m:! h)RM2 neu eingeführter. Anlagebuchfiaituns und entsprechend äer Abschreibtjngen war intcige tecf'ntscher P.'-obigme m:t dem 9uchha!tungsprogramm
(Abraxas F1S FinanzeSuiteArilageribuchhaltiing) nEcht mogiich. H'ermuss sich ehe RPK sut die 'insnrtechnische Prüfung cter FEV Audit & Consu'tir'g AG vffriassen

6 Die Rechne s sprüfungsiton'mission beantrag; de;- Getieindwersamm^ng dte Einlage ID den Bilanzyberschuss die Jan'esrechnung und <j>e Sonde-Technuogen 2Ü1Ü der
Polrt!5Cften Gemeinde Homt;re-^:ikon ertsprecnend dem Antrag des Cemetndevcrstands zu senehm'gen

8634 HombreüititoP 1C Jun; 2020
Rechnungspr utwi^ s k onn n" i ss i onh om orech ti k o n

Prastdent
Remo Pfyl

aB;, ~/^
I

>
AMuar
Alex Hauen s Ie in

y
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Kurzbericht der Revisionsstelle
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Bericht der finanztechnischen Priifstelle zurjahresrechnung 2019
an die RechnungsprüfungsKommission der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, 8634 HombrechtiKon

("^

Aiiftragsgemass haöön wir als externe f(naii2techni;che Pru^tehe die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gerrieinde Hombfechttkon, bestehend aus
den gesetzlich vorgeschriebenen Efemenlen. für das am 3! Dezember 20 (9 abgeschiossene Rechnungsjahr geprüft

Ve ran two'{ting (ief Vo'-siehasc/iafl

Die Vor stehersc: haft ist für die Aiifstefiung der Jahresrechnung in Uüeretnstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundiagen verantwortlich.
Diese Verantwortunci beinhaitet die Ausgeslottuny. Impiementferung Lind Aitfrec;hterhaltui">g eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aiif&tefliing einer
Jahresrechnuiig die frei von wesentiichen faisehen Angaben als Folge von Verstössen odef Irrtümern ist Darüber hinaus ist (Jie \'ofäteherschaft für die Auswahl
und die Anwenditng ^achgemäs^er Rechnungsiegungsmethoden sowie die Vornähme angemessener Schätzungen vertint^'ortiich

Veranf\w^ng cief beaii ff ragten finanztechr'iischen Pritfsielle
Unsere Veranlwortifng ist es. aufgrund uiitserer Prüfting ein Prü'fungsurteit über die Jiihresrechnuiig abzugeben Wir haben unsere PrüfLing in Ubereinslimmung
mit den gesetzlichen Yorschnfteii und den Schweizer Pi'üfuny^ätanciardA tn verbii^ung mit dem Schwe-izer Prüfungshinweis 60 ..Prüfung uincj Berichterstattung
des Abschltis-spriffers einer Gemeinderechnung' der EXPERTsutSSe vorgenoiTimen Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen lind durchzii-
fuhren, das •s. wir hinreichende Stcherheit gewinnen, ob dse Jahre srechnung frei von wesentiicheit faischen Angoüen i<.t

Eine Prüfung üeinhattet die Durchführung von Prufungsl'itirctiungen zur Eriongung von Prüfungsnachweiser» h» die ir» der Jiihresrectinuna enthtiltenen Wertan-
Sätze und sonstigen Angabön Die Aiis^ah! cfer Prufung-ihandlunyen liegt im pfiichtgemassen Ern^essen des Prüfers. Dres schiiesst eine Beurieflung der Risiken
we&entticher falscher Angaben in der Jdhresrechnuna ols Folge von Verstfrssen t.x!er Irrtümern e\n Bei der ßeu^eiiung ctteser Rtsskeil berücksichtigt der Prüfer
das interne Kontrolisysteni soweit es für äie Aufsteiiung der Jahresrechnung von Be<Ji&utiing ist um die den Umstanden entsprechenden Prufungshaneliungen
festzuteoen. nicht ab<lr um ein Prufungsurteit uöer cfie Existenz ixi<1 WK-ksamkeit 'Je's «t^ten^en Kontroiisystems abzuKieben. Die Prüfung urnfasst zudem Ltie
Beurteiluna der Angernessenheii der angewandten Rechnungsiegungsmethcxlen. der Piausibtiital def vofgenommerien Schätzungen sowie esne Wüfdiaung der
Gesamtdarsteilung der Johresrechnt.ing. Wir sind der Auflas sitng dAss rJxe von (.ins erlangten P ruf itngs nachweise eine ausröfchende uno angemessene Grunc)-
läge für unser Prutunasurteil bdden.

PfisfwtQSurIei)

Nach un&erer Beiirieilung entsprtctit die Jahr&srechnwig für äa& am 3t Dezember 2019 abfleschtosser» Rechnungsjahr den für dte Orgariisation gelt&fKlen
Vorschriften

0
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Politische Gemeinde Hombrechtikon

Kurzbericht der Revisionsstelle

GY"'":1""1""-"
Berichtwstattung auforund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir t?ec.!ßti9en. dass wir ri>e Anforcierunoen an die Zuiassung gemass Revisfonsoufstchtsoesetz (RAG) die Fachkunde iind (t(e Unabhctngigkeit gemöss den
ciesetziichen Vorgtttien erfuifer» un<; ke"  n;l iinserer UnabttOtt^igkeit nicht vereinbare S<ichveftiiiite vorliegen

War empfehten die vorliegende Jotirssrcchnung 20 i9 mit einem Ertroosüberschuss von CHF 8'339 162 .66 zu genehmfgen

St Galten. Ap Apnt2020

FEY AUDIT S CONSULTtNG AG

D« Pfanf'sd Fey dfp' WtrjscfKWspttJffr. oe oec WSG
Lw'e'Kier Revtsor
Zuyeisssenerffevisionsexpene

Cg3-

0
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Politische Gemeinde Hombrechtikon

Vollständi9keitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Abte^ungs!eiter Finanzen und Steuern bestätigen, dass

die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;

a!!e Geschäfts vorfalle in der vorliegenden Jahresrechnung iBilanz, Erfolgsrechnung. Investitionsrechnungen. Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind:

alle biianzierungspflichtigen Vermogensv/erte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;

allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Be-.vertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rücksteliungen genügend Rechnung
getragen ',-,'orden sind;

alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhäitnisse und ".'eiteren '.'.'esenTtichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung \/oi]ständ!g und richtig
aufgeführt sind:

alte zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8634 Hombrechtikon. 27. März 2020
Gemeandever.vaitung Hombrechti(<on

Finanzvorsteher

Daniel Wenger

AbteilungsSeiter Finanzen und Steuern

Martin Hofer

0
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Jahresrechnung - Finanzbericht
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Politische Gemeinde Hombrechtikon

Finanzierung Konten. Tot») Gefncindfrhaush»)t

Rechnung B u d g«

Allgcf

Rechnunfl

HaushaK E>a»nwirtschaftsbetfiebe

8ud8Ct Rechnung Budget

Frtragsubersctiuss + 9000
AufwanduCXip>ctHis& - 9001
Betn€'tisgewiniTOEK)P(W)rts<'ft(i(tsi t(X'fx'!Ein!t)ge(i!n.Spe;rialfinjnzi<sruTi9; *-?5!0

Betriebs-.'enuste E tgerwirfscnafts betrete lEnffiahmeft ,ius SpezKilfinarKierufigl - 4510

8-339-16256 000
000 -2769'SOOOO

(5e2-184 18 502-00000

-269724.78 .316-40000

.in39'!62c^ &GO
000 -2769800.E»
000 000

000 000
0 00 0 00

©62 i84 !8 50200000

0.00 000 -26?72478 -3ie'4WOÖ

Adfwand ftir Ati^hFiiifxinafn tfltd 'Aenbi-nchtitttiitoen
Ertrag <]us Aof'A'ertUfXieri

Einlageit tn Foivjs U!T<) Spezttiihnarciierunoen
Entnafimcfi ws. Forejs ufri Spezialfinanzferumien
Einii.tger'! s n ^-i Ri'ienlti]p(tcii
Entnahmen tius. dem Eigeti((äp<tai

Salbatfinanzierung

+ 330. 3.?2 364, 3ß5. 3W 2'207-248 1 f 2'505700.00 203i85f..89 220<500000 17S'3P222 2W 700 00
4490

*350. +3511
-450 -^511
<-as9
409

0.00
3-5&420

-105745.95
0,00
0.00

000
2'600.00

000
000
0.00

000
3'5&420

-10574595
000
oc-o

0.00
2-600.00

ÜOO
000
000

000
000
000
000
000

000
000
000
000
ow

10*8S6'7t8.32 -7S'900.00 10'2S8'866.70 -5*1-200.(» 587-851.62 *85'300.00

Nfrtlomves titonen "erAa! l tfwisvefmogefi

VTändwino d»r Netlowrachukhing

7'24&-07431 8'4!6-600.0Ö ?7i2?;5i? .t 4.^4'.X-0.W i'527'35'? 12 3W2' :1 

3-frtff»44.01 4'492'SOO.OO A'556-151.51 -4-S95'800.00 .93&'S07.50 -3'496700.00

0
Selbsfftnanziarunssyd (in V.) 150% -1% 180% .13% 38% 12%

SefbsWinanzrrung: •^iftKr!^ def 'ieiKl efv/rrtschtifteten Mrttel Dfe Seii'istfMitircfen.imi ist v^rgletcfibor mil der Kef^Ryrosw *?¥ Ctishflows Im Verciietch zuni Cashficw ertolyt cte
Bef<-( rx? •^er Seibiitinsiriziefiify:) nach reinfachten Methode

Sclbstfin»nzierunssoc»d: Anief! de» Nettoinvestiüonen. weiche dtis eigenm Mmein fir^anziert wefden koimen M<tt<?<(rfSüg üOifte <Jer Se!t?stfin<iiuierungsw<i(i im Oufchsctmitl
ge^fn iW; »„ .win B^) 6i) fn Wert von utw )00 <>B koimen die iove^litiOfWd vollsltiivJig ei^nfinanziert w^ctoi Ei» Seibs«irKin2wf-urMnoF3<j unter (00"«fuhr! 211 eine*
Ne<iywsctiiiidtjr<!

• Richtwerte der Konferenz der k.antonalen AufStChl s stellen ufoer die C^meindetinöfizeci

Richtwerte'
> lOO'oKfeOl

80 - 100 "o gut b<s vertretbar
50 - 80 °B prob<etnalisch

0 • 50 Qo »ngenugend



Politische Gemiiinde Hombrechtikon

Erfolgsrechnung

12

0

Gestufter Erfofgsausweis

30 Personals u fA'and
31 Sach. und Lfbriger Birtriebsauf'.rond
33 Abschre'ibu ngsn VerA'altungs vermögen
35 Einlagen ;n Fonds und Spez.slfinanzierungen
36 TransferaufA'and
37 Durchfaufende Beiträge

Tots: Setneu'tcner Aufwand

40 Rskaiertrag
41 Regalien und Kon2essionen
42 Entgeite
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds 'jnd Spezialfinanzjerungen
46 Transferertrag
47 Durchlsufende Beitrages

Totsj Betn'eoi'.'cher Eftrag
Eiyebttis aus betrieblicher Tärigke/r

34 Finanzauf'A'and
44 Rnanzert'-ag

Ergebnis aus Finanzierung

Operatives Ergebnis

Rechnung
2019

10'218'875.58
8298'391.67
2'062'222.63

685778.38
30'250'174.93

16-800.00
SrS32-243.IS

31'682'278.99
0.00

4'915'948.19
0.00

375-470.73
18'368'238.74

16'SOO.OO
55'358736.65
S'SWISJ.W

276-844.18
4789'613.28
4'S1l'669.W

8-339'162.56

Budget
2019

)0'5e2!64a.OO
876B'2 60.00
2'374'OCO.OO

504'SOCOO
29'121'400.00

O.DO
51'350'eOOOO

37'223'OOfl.OO
0.00

4'790'aOO.OO
0.CO

31S-400.00
5'976'COO.OO

0.00
WWa'4CKIW
•i'ws'soo.o»

*77'50(I.OQ
753'200.1)0
2TS'70C.W

.2'769'80».00

Rechnung
2(118

38 Ausserordentiicher Auf-A'and
48 Ausserordentiicher Ertrag

0.00
0.00

0.00
0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesarniergebnis Erfoigsrechiiuiig Ertragsüberschuss (•'-); Auf-wandüberschuss (-) B'339-162.56 -2769'800.00

39 Interne Verrechnungen; Auhvand
49 Interne Vernschnungeir Ertrag

383710.55
383710.55

575'40000
575'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Invcstitionsrechnung W, Sachgruppen

50 Sachanlagen
5! Investitionen auf Rechnung Oritter
52 Imrnaterielle Anlagen
E4
55

Darlehen
Beteiligungen und Grundkapitaijen

£'.6 Eigene (n'./estitionsbeiträge
57 Durchiaufende Investitionsbeiträge

Rechnung
2013

3'563'848.70
0.00

66-801.72
0.00

5'987'DOO.OO
67'836.26

0.00

Budget
2019

8'749'IOO.flO
O.lXl

70'flOO.OO
o.oc
0,1)0
0.00
0.00

Rechnung
2018

Total Investitionsaiisgaben 9'685'486.68 8'819'100.00

60 Übertragung von Sachanlagen in das Fmanzvermögen
6! Rückerstattungen
62 Übertragung von immaterielien Anlagen in das Finanzvermögen
S3 in,-estitionsbe'trage- für eigene Rechnupg
64 RücKz3hfung von Darlehen
66 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermägen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
67 Durchlaufendö Investitionsbeiträge

2'001710.9S
0.00
0.00

443701.41
0.0D
DOT
0.00
000

030
402-500.30

0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00

Total InvesTitlonseinnahini 2'445-412.37 402'500.«0

Investitionen VTuualtungsvermogen

Totai investitionsausgabsn
Total Investitionseinnahmen

Neitoinvestitionen VeFwaltungsvennogen Nettoin'/estitJonen (-) / Einnahmenüberschuss (•)-)

9'685'486.68
2-445-412.37

-7-240-074.31

8'8 IS'100.00
402500.BO

.a'416'600.00

Dcst iii liierte fnform^tioneii

Qetaiilierte Informationen zur Jahrsrechnung finden Sie auf unserer Homepage
h!ttps;/..vu-A".'.<.hombrechtil<on.c.h/xmi 1/inter!iei'da;appiicatton.!d4/d65ff419.cfni
unter 'Onlfrse-S chafer' .•' 'Finanzabteilung'.' 'Rechnung 2019'
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Politische Gemeinde HombrechtJkon

Investjtionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

70 Invsstitioner. in Sach^nlagen
72 E'-A-e'rbs- und Verkaufsnebenkoslen von Sachanlagen
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VeM'aitungsvennogen
77 Übertragung '^on realisierten Gewinnen aus Sachanlagcn in die Erfolgsrechnung

Rechnung
2019

2'055'S 12.53
515.00

0.00
3'994'774.04

Budget
2019

50'OBOOO
0.00
0.00
0.00

Rechnung
2118

Total Atisgabf 6-050'8I)1.57 50'non.oo

80 Verkauf von Sachan lagen
S2 Beiträge Dritter für Sachaniagen
S5 Übertragung von Sachanfager» ins Verw^ltungs'/ermögen
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachaniagen 'n die Erfolgsrechnung

5'997'OOO.OD
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.30

Total Einnahmen 5'997'OOO.QO 0.0fl

0
Investiticnen Fitianzvermögen

Total Ausgaben
Total Einnahmen

Nenolnvestitionen Flnanzvennögen Ausgßbenüberechuss {-); Einnahmenüberschuss (+)

6'050'801.57
5'a97'001>.00

-53'801.57

so'ooo.oo
».00

-50'1)00.00

Optailfieftft Intormaiionen

Dfrtaiilierte Informationen zur Jahrsrechnung finder! Sie auf unserer Homepage
hlto£://'A--A"A'-hombr6cht!kon.ch..'xm! 1/in1em8t/'cfe/aoDlicalion/d4/d6.5/f4l$.cfrn
unt^f 'Oniine-Schalter ; 'Finanzabteilung' / 'Rechnurg 201 &•

Bilanz

AktXen 01.01.2019 31.12.2019

100 Flüssige Mittel und kijrzfristige Geidanlagen
101 Forderungen
1Ü2 Kurzfristige Finanzsniagen
104 Aktive Rechniingsaügrenzungen
106 Vorräte und angefangene Arbeiten

Umfaufverniogen

107 Finanzanlagen
108 S3chan!agen FV

Anlagevermögen Finanzvermögen'

26'626'668.85
2'807'6d7.15

0.00
27'306'94I 78

0.00
E674»';57.78

0.00
12'858'565.00

12'S6S'B65.aO

!6'36]'479.08
B'086-866.33

0.00
2]'016748.96

9'046.80
iS-iT4'141.17

10'004'SOO.OO
U'912'366.57
srwiw.sj

0
Totaf Finanzvei mögen

140 SachanfagenW
142 Immaterieile Anlagen
144 Darlehen
145 Beteilig Lingen, Grundkapitatien
14G Investitionsbeiträge

Anlagevermögen Venvaltungsvermögen'

69'5»9'822.7»

34'136 999.49
65'693.06
77'OOO.GO

5'350'429.16
3'6)0'544.05

43'24«'665.7«

68-3S1'407.74

33'2K'576.93
•ii]'9aa.i8
77'GOO.OO

11'335'590.69
S'534'336.16

iS'lT3't91.9S

Total Verwalttingsvermogen 43-240-665.76 48'273'491,S6

Total Aktiven 112-840-488.54 116'664'839,70

' Tout Anlagevermögen 56-0M-230.76 71-19(r758.53



Bilanz
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Passiven 01.01.2019 31.12.2019

200 Laufende Verbindlichkeiten

20'i Kurzfristige FinanzverbindJichkeiten
204 Passive Rechnungsabgrenzurigen
205 Kurzfristige Rücksteiiungen

Kurzfristiges Ffemdkapital

206 Langfristige Finanzverbindiichkeilen
208 Langfrisli3& Rückstellungen
209 Verbind lichk&ite n gegenüber Fonds im Fremdhapital

LangfrisTiges Fremdkapital

-13727'457.13
.7'OÜO'OOO.OO

-286'528.42
-369783.40

•21'3S3'TeS.9S

-19'000'OOC.OO
0.00

-r3Gg'929.61
•SVI'3S9'92S.ei

-IS'890'750.23
0.00

-268'096.37
-404'437.75

-le'seysst.js

-19'000'DOO.OO
0.00

-1'263'203.41
•SII'Se3'203.41

Total FremdkopiTal ^I1753-698.56 ~S6-826'4a7.76

2&0 Verpflichtungen (+) / Vorschüsse {-) gege'nüber Spezialfinanzierungen im EK
291 Fonds im Eigenkapitai
292 Rückiagen der Globalbudgelbereiche
293 Vorfinanzierungen

Zvi/eckgebuncienes Eigenkapital

2&4 Finanzpolitische Reser/e
295 Auhvertungsreserve (Einführung HRM2)
296 Neube'A'ertungsresep/e Finanzvermögen
299 Bilanzuberschuss/'-fehlbetrag

Zweckfreies Eigenkapitaf

-8'119'n6.l0
0.00
0.00
0.00

-s'iis'iie.io

0.00
-40'S60'902.38

-484'849.05
-2]:621'92245
-S2'96T'673.aS

-)8704'198.99
0.00
0.00
0.00

-I8704')98.99

n.oo
0.00
0.00

-6ri34'212.95
•6)'U4-;f2.95

Total Eigenkapiial -71'086789.98 -79-838-411.94

Total Passiven -112'e40'4«8.54 -116'664'899.70

Detailliene Informationen
Det.'iiii'erte jrrofmaiionen züf Jahrsrecnnung finden Sie au) unserer Homepage
http?' «.j»»nombrethtlKoncWKml_l,'Ti<«netdu'aDo]]C3tonld4iil65'f419
unter 'Online-Schaher' f Ti^ai-izabteilung •' 'Rechnung 2019'

Anhang

o Antag«ns[>i»gel . Finanzvarmögan

Sae(ianl(»&<n FV

10W.O
1080.1
1084.0
1084,1
IOS6.0
1(187.0
1089.0

Srundstucke
Grundslüche m;t Baurechlen
GeUlude
Grund eigen ti.tmsanteile
MobiUen
Anfagen im Sau
Übrige Sachsnügen

Buchwert
01.01.2019

8'723'165.00
420'i) 00.00

3715-4D0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Zugängei+)

c.oo
o.oo

53-S0157
O.M
000
0.00
0.00

Abgänge (-)

0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00

Verkehrswert-
anpassung (+/-)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Umgliedemngen
(+;-)

».DO
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
000

Buchwert
31.12.2019

e'723'165.0(l
420'OOO.QO

3-769-201.57
0.00
o.oo
O.OB
0.00

Total Sac)ianlag< 12'858'565.00 53-801.57 0.00 0.00 0.00 12-912-366.57



Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen
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Konto Anschaffungskosten
ZL-aarg* ;-

3->a"ä Abnins'":-
pe,-3l-C;. ^"vi^-

Kumitlierte Abschreibungen
3;3!-!TJlt,gt

3^ar'a
3?.-2.

Stand AbEcr.rs,-
e'1.3\ i-} l;u15SP.!-:f

AliESt

w-
.iiis^e»-4

ü-e'isd,

Buchwen

Ssand StJRf
pef31.i; pw3l.l2.

C')

0

140 Sachonlagen W 83'654'227.55
ua» Grundstücke W 2'54S'99<).40
1401 Strassen^/erkehrswaga 13'669'89'L04
1402 Wasserbau allgemeiner Haushalt 2781'252.75
1403 Übnga Tiebauten 15!298'S67.36
1404 Hochbauten 4i"197'S97.82
1405 Waldungen 43'112.15
1406 MoüilienW S'SOS'406.19
1407 Anlagen in Bau W 2!e09'009.84
1409 Übrige Sachanlagsn W 0.00

142 kllinaterfelle Anlagen 8'500'774.95
1420 Software aiigenreiner Haushalt 0.00
1427 tmmat. Anl. In Reaifsierurig allg. 1-B-i O.OCi
•I 429 Übrige immaterieile Anlagen S'500774.95

144 Darlebm 77'OOD.OO

145 Beteiligungen. Grundkapilalien 5'392'647.63

146 Investltlonabeitläga 6751'37».70

1'118'436.33

-840'OGO.OO
130'43D.2E
16'313.55
13-973.27

-n61710.96
000
O.Ot

2'959'430.22
O.Ot

84'972'663.88

•1708'990.40
13'800321.29
2'797'566.30

15'312'6!0.63
40'036'1S6.86

43'1'12.15
5'r05'4( .19
5'768'440.06

0.00

-<9717'228.l)6

-860'250.00
-9'f(}0'933.43

469-851.61
-2'076'937.15

-32'410'472.59
-2-155.60

-i'796'537.68
0.00
0.00

66-801.72 8'567'576.67 -8-435'081.89
o.aa o.oo ooo

66'801.72 66'801.72 0.00
0.00 8'500774.95 -8'435'OS 1.83

0.00 77'dOO.OO 0.00

5'987'COO.OO 11'379-647,63 -42-218.47

67'836.26 6'819'206.9C -3'14<)'826.65

-2'040'858.89

0.00
-714736.76
-49'64S.73

-229-51453
-866'085.42

.r077.80
.179794.59

0.00
0.00

-20-506.60
0.00
0.00

-20'506.GO

0.00

.1-838.47

-IU'044.15

o.oo

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
O.DO

0.00

0.00

0.00

14 Tori 1I)4'576'I)20.83 7-24(r07ui 111'816'095.14 -61'335'355.»7 -2-207'248.11 0.00

Anhang

Maushaltsglelchgewlcht

Mittelfristi9er Haushaltsausgleich
Reget: Der GBmeindesteuerfuss wird so fesigesatzt. dass die Ertolgsrectinung des Budgets mitteifristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. l GG),

0.00 -51758'086.95

O.dfl -860'250.00
0.00 .S8]5'67D.'19
B.OO .519'54].34
C.Ofl -2'3<)6'501.74
0.00 .33'276'55S.OI
0.00 -3'23340
0.00 -4'976'332.27
OOO 0.00
0.00 0.00

33'214'576,93

848740.40
3'3&t'651.10
2'278'024.96

13'006'I38.89
6759'628.85

3S-878.75
529'073.92

5768-440.06
0.00

0.00 ^'455'588.49 111'988.18
0.00 0.00 0.00
G.Ofl 0.00 66'801.72
0.0fl .8'455'588.49 45-186.46

0.0t 0.00 TT'OOO.OO

O.OO ^4-056.34 11'335'590.69

0.1X1 -3'284-870.80 3'534-336.16

0.00 -63'542'6C3.18 48'273'491.96

Individiieile Regelung der Gemeindft
Im GR'Besch!uss wm 30- Oktoser 201Q !st festgeSegt,
3 Jahre z'jrvc^ <- 5 Jahre'," d.ie Zuifunft

dss mitteifnsttge Haashaitsgiewiigewicht if der Qe'neinde Hombrechtikon umgesetzt wird.

Rechnung 20l7
Rechnung 20i8
Rechnung 20t5
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
Budget 2024
Tola!

-3574636
.346500

e339!163
I'893'OOO
2-052-000
I-926'OOO
reoo!ooi3
1'674'01)0

13763'027

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf e;n AufAanduberschuss ^ der Ftörie der budgetienen Aliscnreiisyngen auf dem verwattuiigsvemTögen zuzüglich 3% des Steuerertrags taudgetiert werden i§ S2 Aiis. 2 •3G).
Fa!<s Einlasen in <iie Vorfinanzierungen i§ S^ Abs. 3. GG) oder IR die Reserve <§ 122 Ai», 2 GG1 btrfgetiert werden, darT ^m Budget ken AiAvandüljerschuss r&sultieren.

Oje Regelung ist für d,e Jähresrechf'Lmg nicht reievanL da ein Ertragsübsrschuss erfolgte.



Anhang

Haushaltsgleichgewicht
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Kennrahlen

Rege': Zur B&Lifieftung cer Verändenjng des Eigenkapilais, der Zinsüelastung una cter Investitionen werden (oigende Kennzanien ausgewiesen i§ 94 GG).

ElgenkapiialquoTe
Die =iger'k3piuiqii0t6 gi&t Aushi.nf: ü^r die Kapit3;sfukTUf der Gemeinae Sie zei-jt :u weichem .Anteil d;e Ahtiven seiber finanziert werd&n Ein höheres
Eigenkapital führt zu mehr hardtungsspiefraum ä&r Gemginde und einer i?esseren Bonität gesenüber den Kreöiigeüfem.

Rictir^erte
> 25 % genügend
•<:25 <  ungenügend

2019
70%

2020 2021 2D22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 a
0%

Zinsbelasttingsquote
Die Znslseiastungsquoi.e 'nfomiie^ Qbi?f äai VertiäRnis der Zinsen zum Einhommep. aer Gemeinoe (lauiaid&-- Ertrag). Sie zeigt, wte gui üie Gemeftwe
ir:re Verpf}ic"fi;ngen gegenüter äen Kred'i^ab&fn erftiden kann Die Tragliarteitsliereciinung erfoigt :u einen äurchschniTtlichen Zinssatz van 5%.

2019
r';

20:0 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2027 2028
0%

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

In vestilions anted
Der Investition santeil gibt an. welcCer Anteifder Ausga!»n eine'- Gemeinde für Irvestifwen if die Infrastniklur eingesesf wurte. Er zeigt das
Ausmass de'- InveKiüons^ligKeit an.

2019
17%

2(120 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0
0%

Rtctitiverte
•> 10 % gsnüsend
*• 10 % ungenügsnd

Anhang

Finanzkcnnzahlen

Anzahl Einwohnef
Steuerfuss
Steuerkraft pro Einwohner (eigen& Berechnung)

Selbsrffiianzieningsgrad

Anteii der Nettoinvestitionen. wefche aus eigenen Mitteln finanziert werden
können.

Rechnung
20)9
8759
119%
2'643

149%

Budget
2019
e'soo
119%
2'369

-2%

Rechnung
2018

0
0%
0

0%

Richtwerte'

> 10G % idea!

80 -100 % gut hts vsrtretüar
50-Sß% prot^matisch

< 50 % ungefügend

Zinsbelastungsanteil

Anteii des Ertrags, welcher durch den Zinsau^A'and gebunden ist.

O'A 0% 0% 0-4% gii;
4 - 9 % genügenci
>S% schtecht

Nettoverschtildungsquoiient

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die
erforderlich ,'.'ären. um die Nettoschuiden abzutragen.

-113'A o» < 100% gui
100-150% genügenc!

> -t5C % schtecht

Nettoschufd I pro Einwohnerin und Einwohner

Verschuldung pro Einwohiierin und Einwohner in Franken.

-3-592 0 *- 0 Fr. Nettovern-ögen

1 - 1'OOG Fr, geringe Verschuidung
1'C-Ql - 2'50& Fr. miüiere VefscFiu'dung
2'501 - 5'QOG Fr. hohe Verse ru lau ng

- 5'OM Fr. senr hohe Verschufdung

' R'cht'Aene der Konferenz der hantonaien Aufgichtss'Allen üüer d'e Gemöinüelinanzen
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Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolflsnchnung

0
Allgemein« Verwaltung

-i ! ; '728 OC Minderaufwand
^;07'?.61.M Mehrertog
-21&:;89,00 MinderaufwarKt/Mehrertrag

InsqesamE schliesst die Funktion 'Alfiaemeine Verwaltunq' mit eiiiem Minderdufwand von ChfF 111'728 ab,

Mehrtost<?n bei der Finanz- und Steuen,'enwa!turKi stammen aus der Übernahme der Bi.ichhaltunq der Evanc)discli-reformiiirten KJrchflenwinde Stäfa.
Die entsprechenden Kosten wurden weite) verrechnet, weshaib sie per Saldo die Jahresrechnung nkht belasten. ZLidem sind Mehrkosten im BereKh der
Löhne ftir die Umsteilung auf die neue Buchhaltunqssoftware der Fiiunzverwattunq entstanden,
Ebenfalls tehere Lohnkosten sind bei de;- übrioen Gemeindeverwaituna anaefa[!CT. Nebst aboearenzten Überzelt- und FerienQDthaben wiirde eine
zusätzliche Stelle in der Abteiluna Hochbaii und LiÄienschdften oeschaffen. Zu einem höhei-en Aufw<ittd führte auch die Umst-eiiunci der Telefonzentrale
(Restbetraa). Verschiedene Projekte wie zi.ifn Beispiel die Emeuei'uno der Homepaqe, die Software für das IKS oder die Basiskurse für die Sicherheit am
Aifceitsplatz mussten aus zeidichen Grüncten <iuf einen späteren Zeitpunkt verschobeit werden. Die entsprechenden Kosten sind nicht oder nur teitweise
im 2019 anoefallen. Zudem konnte durch den Weqfail der PLib!ik3tion in der Zürichsee-Zeitunfl ruiwl C-HF l2'[HK> ejftciespait werdeil. Der externe
Auf^'and für Baukontrolien vie! aufgrund der tieferen Bautätic)kdt welliger hoch aus, Entspcechet-id tiefer sind auch die Rückerstattunaen durch die
Baiiherren. DemaeQenübec vielen im 2ui9 mehr Liftkontrolien an. Sowohl dei-Aufwaitd als auch dei- Em-aa sind entsprechefid qestieqen.

Der ^wecRverband 'Ehemaliae Kreisspital Ri'fti' hat der Gemeinde [m 2ül9 CHF 55'399 an Überschussbeiträoen eitixhtet. Der Hombt-echtiker
Gemeindeanteil an diesem Zweckverband beträgt 6 .5%. Tiefere Investiüonen föhren bei den Verwal-tunqsiieqenscKaften ZL) tieferen Abschreibunaen.
So konnten zum Beispiel mit den Sdnierunqsarbeiten im Geineindesaai i-wch nicht beooiir>e;i werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Ü
1

Öffantlich» Ordnung und Sicherheit
•^yVYT.^G MinderaufA'^nd

;ü;:!42.0C Mehrertrag
-311'0<>ft.Wt Minderaufwand/Mehrertreg

Trob Mehrkosten im Personalbereich als Folge von krank l'ieitsbedinqten Ausfällen sowie dem Aufwanci der elektronisciien Eifassunq der alten
Einwohwfdäten kann ein Mindet'aufwaiid vereeiclineE wiz'rden. Insbesondere die Festiequnii des Gewässerraumes wurde über die Abteiiung
Tfefbau/Werke durcfigefühit. Die Kosten sind dabei tiefer als eiwartei: ausgefellen. Ebenfails tiefer als erwartet ist die Entschädiquna an die KESB/FES
dusciefalien. £>ei' MinderaunA'and betraqt CHF 56'131. Das i'eflionale Beueibunqsamt Pfannenstiei ehielte im Bericlitsjahr eiwn Eilt'aQsüberschuss. Der
Anteil von Hombreclitikon b<?trua CHF S5'9illl.

Die Feuerwehr schliesst mit MJnderau^endunqen von CHF 66'372. Der Verzfcht auf die Anschaffunq der Spi-echfunkgamituren für den AtemschutE
sowie die ErsatzbesctiaffunQ cies D^fibriiiatoi's verheifen zu diesen' positiven Ergebnis. Ebenso mussten int 2<il9 weniqer Einsätze qeic'istet werden,
v/esh^iib auch die Entschädigung an die Feueiweltdeute tiefer aLtsqefalliiß ist
Beim Zivilschf.rtz mussten im 2ttl9 auss^i'halb des Buctqets n?ue Käfteschutzjacken anqeschafft werden. Der Gemeindeftit hat einen entsprechenden
Beschluss qefasst Die Anschaffunfl war notwendiq, weil die a'ten Käiteschutzjacken nicht inelir den rechtsaüiticieit Vorschriften des Kantons
entsprachen.
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2
Bildung

^40r307M Minderaul-TOnd
•237'63400 Mehrertrag
-688'941,00 Minderaufwand/Mehrertrag

19'456 +
4S'S211 -
21'5H3 -
IS'633 -

25'8«1 -
311'328 -

172'958 -
17'61»1 -

12'676 +
31'321 +

169'134 -
27'169 -

118'U37 +

Höherer kommunafer Personalaufwand durch zusätzliche ISR-Settinqs mit Klassenhiifen
H&herer kantonaler Personalaufwand durcli ISR-Settings

Der qesamte Bi idunqsbe reich schliesst bei Minderaufwendunoen von CHF 4<)lr3(>7 und Mehi-efträaen von CHF 287'634 um CHF 68Sf941 besser ab
budqetiert ab. Wesentliche Differenzen geqenüber dem Budqet erqeben sich im reinen Schulbetrieb:

Aufwcndurto^n:
Kindergarten
CHF 22'415 +
CHF 15'21111 +

Pi-imarschule.
CHF
CHF
CHF
CHF

Oberstufe
CHF
CHF
CHF
CHF

Musikschulen
CHF
CHF

Schuiliegenschaf
CHF
CHF
CHF

Löhne von kommunalen Festancjesteilten
Tiefere Soziaivef-skherunqsbeiträge
Tieferer Sctiufmaterialverbraucii Handarbeit
Tiefere Entschädiqunoen an Kanton (Lehreriöhne)

Tiefere Schuimateriaikosten
Tiefere Kosten Projekt Lift
Tiefere EntschädiQunpen an Kanton (Lehrerlöhne)
Tiefere Beiträge an Mittelschulen

Höherer Beiti-aq an Musikalische Grundausbildung
Höherer Beiüraq an Irtstrximentaiunterricht

Weniger Löhne und mehr Rückerstattungen Tagge!der
Weniger Sozial ieistunqen
Externe Reinigungen

29

0

Taoesbetreuuna
CHF

Sonderschulen
CHF
CHF
CHF
CHF

Übriae Bereiche
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

61'287 +

81'71S +
3()'l98 -

367'915 +
19(]'lll»l -

28'S91 -
311'tll»! -
4l)'561) +
2l)'IU9 +
ID'dSl -
15'531l +
23'3116 +

Mehr Lohne(aber auch CHF S5'8(12 mehr Erträoe)

Mehr Schüiertrattspoi-te von Sonderschütern
Weniqer Externe selbst. Therapeuten
Höliere Beiü-äqe an Sonderschuien
Mehr EntschädiQunq vom Sozialamt für Schüler in Sonderschulen

Weniger Behördenents<:hädiounQen
Neue Homepaqe noch nicht reaiisiert
Mehr SchuSbusfahrten und Begleitdienst
Hölwre Lohnkosten beim SSA/BPS (Pensenerhöhuiici + DAG)
Weniger Jahresabschtusskosten
Höhere Anschaffunqen ICT (Testphase Obersfcife)
Höhere Entschädig unaen an schulpsychoiogischen Beratungsdienst

Die Kosten/Ertrage der Schullieoenschaften schliessai bei Nettoaufwendungen von CHF 92ll'533 um CHF 164'34n unter dem Budget 21119 ab.
Hauptsächikhe Miiidei-kosten bestehen bei den Lohnaufwendunqen sowie bei den allgemeinen VerwaltiingskosteiTi. Demgegenüber sind die externen
Kosten für Reinigunqsarbeiten gestiegen,



3

4

19

Kultur, Sport und Freizeit
19'054.00 Mehraufwand

-3057.00 Mehrertrag
15-997.00 Mehraufwnnd/MindTertrag

Die Betriebskosten der Bibliothek koiinte um CHF 25'2(K> gesenkt wei'öen, Ebenfalls tiefer ftej?n die Betriebskosten vom Sportplatz Frohberg, Stafa aus.
Die Mehrkosten bei der Schwimmhalle Eichbei-fl betreffen hauptsächlich die Ver- und Entsorqunoskosten. Diese wurdet) bei den
VefwaltunQslieqensc haften budgetiert.

Gesundheit
-43-621 00 Minderaufmnd

280.00 Minderertrag
-43'341.öö Minderaufwand/Mehrertrag

Der Trend von 2()1S bestätiqte sich auch im 2ül9. Die Restkostenftnanziemnq für die Alters- und Pflegeheime ist auch im Berichtsjahr um CHF 296'316
12.8% hoher als budgrtiert. Die Kosten für die ambulanten Pflegen (Spitex) sank um CHF 298'452 (- 24.3%). Der grösste Teil der Reduktion bezieht
sich aber auf die Kostendefizitqarantje gepenüber der eiqenen Spitex. Die AZ Breitlen AG hat ein weiteres Mal die Garantie nicht in Anspruch
Qenommi:'n,

0

5
Soziale Sicherheit

92i'966.0G Mehrauf'jvsnd

435768.0[) Minderertrag
r357734.00 MehnufwandfMinderertrag

Die Bruttoaufriendungen der Sozialen Wohlfahrt betragen im B.irichtsjahr CHF 13'641'666 (Vorjahr: CHF 13'l)38'7llll oder 26,14% (Vorjahr 24.80%) da-
oesamten Aufwendunaen cter Gemeinde Hombrechtikon.

Die Eraanzungsleitunaen zurAHV/IV übersthreiten auch im 21119 das Budget. Der Mehraufwand betragt CHF 649'916. Davon wurden CHF 276'479
durch den Kartton zurückerstattet. Um CHF lt>2'633 erhöht haben sich auch die individuellen Pt-ämienverbilligunoen (IPV). Dieser Betrag wird vom
Kanton zuri.lckei-stattet.

Der Beitrag an die Mojuqa beträat wie vereinbart CHF 36ft'()D(). Neu kvird dieser Betraq atifgeteilt in den Jugendschutz (CHF 262:32il} und die
Familienförderung (CHF 93'68(>). Dainit entspricht die Vei-buchunq der effektivefi Leistunqsvereinbarung.
Di? wirtschaftliche Hilfe weist höhere Ausgaben im Umfang von CHF 637'(>61 auf. Davon betreffen 66.5% Scliwetzer. Ebenfalls durften aber auch
höhere Rackerstattungen (+CHF 444'43«) verbucht werden. Netto beb-ägt da- Kostenanstien CHF 192'631.

Im Asylwesen sind sowohl die Ausgaben (-CHF 294'458) als auch die Rückerstattungen (-CHF 371'8911) gesunken.

0 6
Verkehr und Nachriehtenübermittiung

3G'155-00 Mehraufwand

2'946.0D Minderertrag
33-101.00 Mehrailfwand/Mlnderenrag

Der Mehrttufv-'and ist hauptsächlich auf den Untei-halt der Sfrassenbeleuchtunqc'ri (+CHF 45'531) zumckzufahren, Es handelte sich Lim verschiedene
kleinere Projekte. Die geplante Investition für Sti-assenbeleuchtunqen im Umfai-ig von CrtF Itlü'oito wurde nicht benötiQt,

Da nicht atle Investitionen im Strassenbereich ausfleführt respektive abqeschiossen werden konnten, fäl!t die AbschreibunqsqLiote tiefer als budqeäert
aus. Die Gerneindeversammiunc; liat die Einführung der Parkplatzbewirtschaftunq abaelehnt Die aufgelaufenen Investitionskosten müssen
ausserplanmässici abqeschrieben werden (CHF 19'356).
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7
Umweltschutz und Raumordnung

-i3;u;»; Minderaufwand
-i.3:S' Ü.OC Mehrertrag
.77-124.tl0 MinderaufwnndfMehrertrag

In dieser Funktion sind hauptsächlich das WasserAerk, die Abwasseren tsorgung und die ALifaNwirlschaft verbucht. Es handelt sich dabei um die Gemein de.';erke,
welche ais Spezialfinanzierjngen gefährt werden- Die Differenzen aus den Spezialfinanzierungen werden über die entsprechenden Reserven konti ausgebucht. weshalb
sie keinen Einffuss auf das Ergebnis der Rechnung der Politischen Gemeinde haben. Die Spezialfinanzffirungen sind durch Gebühren (und nicht durch SteLiem) zu
finanzieren. Höhere Erträge führen durch die Einlage in die Reser/e rA-angsläijfig rein buchhalterisch zu höheren Auf^endLingen. Die Speziaifinanzierungen schlössen
wie folgt ab:

Budget
502'OOD tWasserwerk

Abwass^r-

entsorgung

Abfallwirtachaft !88'000-

128'400 -

Ab&chluss
682-1a4 +

182'668 +

87-057 -

Veränderung

ISO'183 Besserstellung

54'268 Schlechterstallung

IOC'943 Besserstellung

0

Wasser

Wie erwähnt ist der Saido aus A?r Spezialfinansierung dem entsprechenden Rewrvenkonto gutzuschr^bün. Der Auh';and steigt dementsprechend an (-«-CHF ISO'154).
Tieft?  Kosten s.ind beim Unterhalt des Leitungsnetzes entstanden. Ebenfalls tiefer als budgette.rt schliessen hauptsächlich die Konten der Nachführung des
Vermt-ssungswerk^s 5ov;ie der Abschreibungen. Zum guten Ergebnis beigeä-agien hab>?n aber auch die Verbrauchsgebühren (+ CHF S;0'102) sowie Rückörstattungtin
Dritter (+CHF 21'106) und Rückerstattungen des Kantons ;+CHF 39'460).

Pur Saldo schliesst die gebührenfinanziert? Rechnung mit einem Aufwandüberschtiäs von CHF 182'66G. Sudgeti^rt v/3r iediqlich wn Aüfwandüberschu&s von Ff. 126700.

Während die Verbrauch sgebühren um rund ChiF SO'OOO zurückgegangön sind, stiegen die Grundgfbühren -dm CHF 51'520. Sowohl die Rückerstatti.ing von Dcitten ais
aiKh die Bezugsentschädigung des Kantons sind um insgt'saint CHiF 60'565 zuriickgegangen. Minderkosten sind bei der Nachführung Vemwssungswerkes zu
verzeichnen.

Mehrkosten entstanden bei der^ Löhnen des Vei-waitungs- uiid Betrwbspei-sonais äc'r ÄRA, Di<? höheren Kosten stehen im Zusammenhartg mit einem Personalwechsel.
Während der Einführungsz^it war eine Dopp<?ibesetzung rA'ingend notwendig. &iver&e dringende Revisüns- und Sanierungssröeiten in der ÄRA erhöhti-n den Auf'rfand
ebenFalis.

Di^ Spezialfinanzi^rung 'Abfallwiitschaft' schiiesst um CHF lOß'943 besser als budgetieit ab. Minderaufwendungwi fiir d^n Untatiait von Apparaten, tiefer»;
Entschädigungen an den Zweckverband Kehrichtverbrenriungsanlage Zürich-Obwiand (KEZO) aber auch Rückerstattungen von Taggeldern sowie höhere
Verbrai.ichsg^bühren und Grundgebühren führen zu die&fm positiven Ergebnis.

Übrige
Die Kosten filr dun Gewäs<;erunter!ia!t liegen rund CHF 50f000 unter dem Budget. Hauptsächlich für die Bekämpfung der Neophyten mussten weniger finanzielte Mitte!
einaesetzt werden.

Im Bereich der Bekämpfung von umwyftver&chmufc^ung mussten an V(?rschi(?d^nen Orten Wa&serprob^n entrtommen werden, Die Kosten b^firfün sich auf CHF 19'317.
An diesen Aufwendungen hat sich der Kanton mit rund 35% bete'itigt.
Die Kosten für den Gestaltung splan 'Zentrum' wurden üb<?r di6? Invesütionsrechnung abgwt'chnet. Der MFnderauftvand in de(" Erfoigswchnung be0"ägt im 2019 CHF
48'532. Ebenfalls konnte die Bau- ynd Zorwnordnung noch nicht revidiert werden.
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8 Volkswlrtscha«

Kurz und bündig
-4C;877.0C Minderauf-A'and
32738.00 Minderertrag
_-8'139.00_MlnderaufwandfMehrertrag

Vei-schiedene ft-ojekte [m Wald konnten im 2019 nicht ausqefühit werden. Der Aufwand für den Waidunterhait reduzierte sich deshalb um CHF 5f)'328.
Dies wiederum führte zu weniger Hoizverkäufen.

0

9
Finanien und Steuern

Kurz und bündig
-4C-S77.0C MinderatifAfsnd

32738.00 Minderertrag
-8'13Ü.OO Minderaufwand/Mehrenrag

1-fauptsächliche Minderaufwendunoen sind bei den Zinsen zu verzeichnen (CHF 0.2 Mio.). Zum einen mussten weniQer Vergütungszinsen auf Steuern
und KontokorrentzJnsen erstattet ws-den, zum anderen sind aber auch die internen Zinsverrechnungen tiefer als emartet. Das Budget sah einen
Zinssatz von 0.7% vor. Effektiv verrechnet werden musste ledicjlkh ein Zinssatz von n.3%.

Die Mehreinnahmen stammen hauptsächlich aus dem Ressourcenausqleich (+ CHF 11.6 Mio., den Gemeindesteuern (+CHF 2.5 Mio.) sowie aus dem
Buchgewinn der Übeitraquno der Breiten in die AZ Breiten AG (+ CHF 4.n Mio.). Mindererträge wurden bei den Grundstückgewinnsteuern (-CHF 3,"
Mio.) verzeichnet. Die hohen Differenzen des Ressourcenausalechs sowie der Gmndstückgewinnsteuern waren bereits bei der BudgetierunL) bekannt.
Der Reqieiungsrat hat die Gemeinden, weiche RessourcenausgSeichsbeiträge beziehen, verpflichtet, den damaligen § 119 des GeiTieincteflesetzes
strickte utTtzusetzen. Der Ressoufcenausqlich musste deshalb mit -CHF 1,3 Mio. (Minderertraq) budaetiert werdenr obsclwn bereits b^annt war, dass
der in der Rechnuno zu verbuchende Ausgleich rund CHF 10.3 Mio. entsprechen würde (ein entsprechender Anti-aq zur Gesetzesänderung Iao bereits
vor). Der Ausfall dieser Differenz Ci'und CMF 11.3 Mio.) hatte dazu oeführt, dass die Gemeinde den Steuerfiiss für ein Jahr um über 2ü% hätte erhöhen
müssen. Um dies zu verhindern hat der Gemeinderat der GV beantraqt das Budaet der Gi-undstückaewinnsteuei-n massiv zu erhöhen.

36

0

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres warer» mit CHF 23.95 Mio. budgetiert. Effektiv konnten CHF 24.33 Mio. veraniaqt werden, was einem
Mehrertrag von CHF n.38 Mk>. entspricht. Ebenfalls positiv schlössen die Steuern der Voijahre ab. Der Mehrertran betragt CHF 1.72 Mio, Auch die
Nachsteuern schiie^sen um CHF o.4 Mio. besser als budcietiert ab.

Zusammenfassend se.hen die grösseren Differenzen wie folQt aus:
CHF 3S8'878 + ordentliche Steuern laufendes Jahr
CHF 17;3'n52 + ordentliche Steuern frühere Jahre
CHF 41)4'283 + Nachsteuern
CHF 7ll'422 - Quellensteuern
CHF 225'142 + Aktive Steuerausscheidung
CHF 2i)6l25o - Passive Steuerausscheiduno
CHF S'li2S'2(xi - Grundstuckoewinnsteuem
(+ = 'vest'esse.'viTg A?.-' Re<hrsii;io / - = V,-/'xiV<-€hrefv/v ffes Recft.wnssTf-ffean^ses}

üie Schuidzinsen auf Dailehen sind in-i veraanaenen 3ahr aufQrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus 7.36% unter dem Budget. Zudem konnten für über
CHF 40>t)lH] Necjativdarlehenszinsen erwirtschaftet werden. Die interne Veränsung eifolcite zum Satz von ".30% (Vor|ahi- ü.55%). Budgetiert war ein
Zinssatz von tt.7%.
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0

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

0 Allgemeine Vemaitung

Öffentiiche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

5 Soziale Sicherheit

6 Veriiehr und Nachnchtenübermittfung

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finar?zen und Steuern

Total Aufwand / Ertrag

Ertrags üb erschuss ? AufwandLiberschuss

Total

Aufwand

4-31T471.95

1'859'232.66

19'522'642.81

845353.95

3729'339.14

13'64]'665.51

2'911'054.61

4'696'686.14

96'823.37

572'527.78

52'192797.S2

o.oo

Rechnung 2019
Ertrag

1'234'061.20

384742.07

ri)17'533.55

1I3'457.35

2720.00

6'241767.50

173'553.70

4W8709.63

814'062.30

46'471'353.18

60'531'960.48

B'339'162.56

0.00

Aufwand

4'429'200.00

2'OS9'190.00

19'923'950.00

826'300.00

3772'960.00

12719700.00

2'880'90(].00

4709'900.(!0

137700.00

334-000.00

52'403'8(10.00

O.BO

Budget 2019
Ertrag

]']26'500.00

283'600.00

72S'900.00

I Kl'400.00

3'DOO.OO

5'806'OOD.OO

17S'500.00

4'014'800.00

846'800.00

36'536'500.00

4S-634'OOO.UO

-2769-800,00

0.00

Rechnung 2018
Auf^'and Ertrag

DetaiDiei-te tnfofmation&ft
Detaiilierte Informationen zur Jahrsrechnung finden Sia auf unserer Homepage
https:^wA-w.hombrechtikon.ch/xm! 1/tntemet,'de/3pDlication.''d4/d65ff419.cfm
unter 'Online-Schsiter' / 'Fin3nz3bteilung'/ 'Rechnung 2019'



Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
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0 Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

0.00 Ertrag
-1 197:7?7.00 Minderaufwand
-ria7757.m) MlnderaufwandfMehrenrag

Diese Gliederung beinhaltet Investitionskosten für das Gemeinciehaus sowie den Gemeindesaa!.

Konto Bud9«t2019 Kontotext

0290.5040.00 -1220'OOO.OC Hochbauten

0290.5060.00 80'tMO.OO Mobilim

Neu

Im Gemeindehsus wurden noch keine Sanierungsmassnahmen getroffen, tm Budgert waren ctafür Fr.
750'OCO uorgesehen.
Für die Dachsanierung beim Gemeindesaal sind im 2019 ledigiich Ptanungskosterr angefailen.
Der Ersatz der Rauch- und Wärmeabzugsanlage Kann erst im 2020 erfolgen,

0
2
Konto

2170.5000.00

2t70.5040.aO

Bildung
Kurz und bündig

0.00 Ertrag
-650'iuQ.OC Minderaufwand
.650100.00 Minderaufwand

Budget 2019 Koiitotext

lOC'OOO.OD GrundsUcke

550'IOO.OD Hochbauten

Di9se Giiederunfl beinhaltet die Kosten für die Schu&iäuser, Kindergarten. Pausen- und Sportplätze auf
den Schularealen.

Neu

Die Sportpiätze beim Eichberg sollen im 2019 saniert werden-Die Sanierung kann erst im 2020 erfotgen.

Dieses Konto enthält die Sanierung und/oder den N&ubaü der Schulhäuser Dorfli sowie die Verbesserung
der Sicherheit aller Schulanlagen und Spielplätze. Die Planungsartieiten haben nicht vor 2020 begonnen
werders können.

39

3 Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

2'SOO.OO Mindertiag
16"3i3.55 Mehraufwand
18'813.55 Mehraufwand'Minderenrag

Bei dieser Gliederung geht es hauptsächlich um die Sanierung des Bootsslegs in Feldbach

Konto Biidget20't9 Koiitotext

3413.5020.00 16'313.55 Wasserbau

Neu

Der Bootssteg mus.ste saniert werden.

0 4 Gesundheit

Kiirz und bündig
--00:7'ü9e Mehrertrag
5'g87'0(]0.01> Mehraufwand
3-985-289.04 Mahraufwnnd

In der Gesundheit wurde die Abwicklung des Heim Breitien an die AZ Breitlen AG verbucht- Budgetiert war
der Übertrag bereits im 2018. Aus zeitlichen Gründen musste die Grundbuchsintragung (und damit auch die
Vorbuchung) auf 2019 verschoben werden.

Konto Bud9et2019 Koiuoiext Neu

4 t20.5600.ao 5'987'OÜO.OO Beteiligung an prov. Orgsnis. Dieser Befrag entspricht der Übernahme der Aktien der AZ Breitlen AG
4t20.6000.0Ö 840'OOO.Oß Übertragung Grundstück Für Fr. &40'OOG-A'urde der Boden des Breiflen vom Verwjlfungs.'emiögen ins Finanzvemiogen verschoben.

4210.6040.00 T 161710.96 Übertragung •••'on Hochbauten Dabei handettes sich um die Übertragung der Hochbauten vom VerAaftungsvemiögen ins Finanzvemiögen.
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6 Verkehr und Nachrichtenüberrnittlung
Kurz und büiidig

0.00 Ertrag
-S'-li'5'l!ü5 Minderauftvand
-581'511,05 Minderaufwand

Diese Gliederung umfassl die Investitionen in den Bereichen Strasse und Schifffahrt.

Konto Budget 2019 Kontotext

6150.50)0.00 -SOB'367 W Strassea'Vehehrswese

6151.5010.00 4'856.85 Pariiplatzbewirtschaftung

6310.5020.n0 -80'COO.OO Wasaarbau

Neu

Die Sani&rung der Richitannstusse. GSämischstf.-Weiier Lützeisee (Budget: Fr. 440'OOQ) konnte noch nicht
in Angriff genommen 'A'erden. Ebenso die Sanierung des Riet^sA'eges. Die mil Fr. 10O'OOO üudgeb'erte
Strassenoleuchtungen -A'urden über die Erfolgsrechnung verbucht, da es sich um einzeine Projekte von
weniger als Fr. 40'000 handelte, Den Minderauf-^endungen Steher, hauptsächlich Kosten fär die
Belagssanierung der Herrgass. die Sanierung der Rütigass Abschriitf RietA-isweg sowie ctie Hang- und
Slrjssensicherung der oberen Ch3lusstrasse entgesen.
Die Gemeindeversammiung hat die Parkpiatzbewirtschaftung abgelehnt. Die Projektierungskoslen wurden ini
2019 deshalb einmalig abgeschri&ben.

Die tnstandsteliung der Mauer beim Schimiensee konnte im 20 !9 nocn nicht srfolgen.

0

7 Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und büiidig

-4:370141 Mehrertraa
.2707'5S832 Minderauhvand
-2751 "260,2J Minderaufwand/Mehrertrag

Diese Gliederung umfasst hauptsächlich die Gemeinctebetrieüe 'Wasser'. 'Abwasserbeseitung und
Ktäranlagen' sowie 'Abfaltwirtschaft'- Die Gemeincfebetriebe müssen über Gebühren Finanziert werden Lind
betreffen damit den Steueriiaushatt nicht (früher: Spezialfinanzierung). Wenn immer möglich werden die
Werkieitungen zusammen mit ci&r Sanierung der Slrasse durchgeführt. Unler dieser Gliederung werden
auch die tnvestftionen im Zusammenhang mit Gewässerverbauungen (namentlich Bachverbauungen,
Hochwasserschutz usw.} aufgeführt,

Konto Budget 2019 Kontotext

Wasserwerke (Gemeindebetrieb)

7101.503000 .772751.95 Übrig» Tiefbauten

7101.6)10.00
7101.6320.00 138'051.00 Investitionsbeiträge

Neu

Die gröbsten Investitionen. -A'elche im 2019 nicht ausgeführt werden konnlen betreffen die Erneuerung dfir
Goldingerisitung. den Leitungsersatz der Richttannstrasse sowie der Leitung Tai-Goldenberg. Mehrisosten
waren bei der Leitungsemeuerurig Eüelstrasse: Feldbachstrasse-Grossacherstrasse zu •/erzeichnen.

Nicht budgetierte Investitionsbeiträge im Umfang von Fr. 138'05 ( verbessern die Rechnung Es handelt sich
dabei um GV-Beiträge sowie um einen Beitrag des AWL an die GWV Rüta.
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Abwasserbeseitigung und Klaranlageii (Geiiteinde betrieb)

7201.5030.00 .1'352'0;726 Übrige Tiefbaulen

7201.5130.00
7201.4370.00 115'321.21 Kanaisalnnsaschlussgebuhren

7302.5030.00 -2&6-160.55 Klaranfage: übrige Tiefbauten

Die grässten Inveslitionen, welche fm 2019 nicht ausgeführt werden konnten betreffen die Erneuerung der
MeterA3s.ser!ei1ung Rütistrasse (Rietstrasse-Blattenbach). Dafür A'gren Fr. 3?0'00ß im Budget 2019
vorgesehen. Ebenfafis im 2Q 19 keine Kosten entstanden für fofgenös Projehts: MeteorA-asserleitung
Richttannstrasse Giämischstrasse bis VVeiier lützelsse, die Zustancfs-^ufnahne der Kanäle, die
Ahtuaiis.ierung des Kanalisationskataslers sowie die Fremdwasserle'tung Tobel

Die Anschiussgebühren im Sereich des Abwasser fielen um Fr. ;15'32? tiefsr aus. alsdes das Budget 20'19
vorsah.

Die Belonsanieruna des Havariebeckens sowie der Unterhalt der Filterzelien konnten im 20tS nicht
ausgeführt werden. Zuclem mussten rund Fr. t47'5DOwenigerfürumwhersesehene Projekte in der ÄRA
invest'err A'erden.

0
Abfall» in»chaft(Gem«illd»b«tli«b)

7301.5000.00 90'OOO.CO Gnjndstücke
Der Kauf des Grundstücks für Entsorgungsplatz Felctbach steht im Zusammenhang mit dem
Hochwasserschutz. Die Stemmberechtigten werden über dieses Projekt noch abstimmen können.

Gewässer verbauii n g

74](].5020.00 -125-S7220 Wassertau

Friedfiof und Bestattung
7710.5000.00 -SWOOOOO Gmndstücke

Raumordnung

7900.5290.00 -24'547 ^JO Übrige immaferielie Anlagen

Für den Höch'Aasserschutz + Revitalisiemng Feldbach Abschnitt 3riicke Schufhausslrasse-ZOrichsf
wurden von den budgeiierten Fr. 310'OÜO im 2019 Fr. 207'152 ausgsgebe.i.
DerSurinebachdurchiass Uerikers^asse hörnte im 2019 nicht wtä vorgesehen susgeführt werden.

Der Vorplatz beim Friedhofj'Fr i SO'OGO) konnte noch nicfit ausgeführt A'erden.

Für die Zentrum sgestaltung mussten Fr. 25'452 mehr als üudsetiertaufgewencietwercter;. Demgegenüber
entstanden für die hommunale Rieht- und Mutzungsplanung keine Kosten.
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9 Umweltsohutz und Raumordnung
Kurz und bündig

-i 997'000 00 Mehrertrag
6-(IOO'801.57 Minderauf«and

3'8&1.57 Minderaufwand/Mehrertrag

Diese Gliedenjng umfasst (nebst Investitionen über Fr. 53'8a2 für die Sanierung der Liegenschaft an der
Feidbachsü-asse) die A'eitere AZ Breitlen AG.

9630.700000

9630.7040.00

9630.7740.00

9630.8000.00
9630.8040.00

840'OOO.OC Grundslücke FV

•1'2 IS'512.53 ln»eatitonen in Sebäude

3'994774.04 Ubartrag Buchgemnn in die ER
Verkauf von Grundstücken5'997'OBO.OO
Verkauf von Gebäuden

Bei den Fr. 840'OCO handelt es sich um die Übernahme des Bodens (Übertrag von Venvaltungs vermögen ins
Finanzvemiögenl.
Die Sanierung des GelsätJdes an der Fetdbaciistrasse honnte abgeschlossen werden. Der Investitionsbeitrag
2019 betrug Fr, 53'801.57.
Zudem wird hier die Übernahme der Grundstücke Breilten (Übertrag vom Vemattitngs'.ermögen ins
Finanzvemnögen)

DerBuchgewinnaus der Übertragung des Bodens und der Grundstücke im Breilten an die AZ SreillenAG
wird in die Erfofgsrechnung übertragen.

Bei diesen Konti handell e.s sich uni den Verkauf an die AZ Sreltlen AG

Detaillit-ne Infofmatioiifen
Detaillierte Informati&nen zur Jahrerechnung finden Sie auf unserer Homepage
hl1ps:/?www.hombrechtit(on.ck'xmi 1/tnterneÜctei'appiication/ö4/d65^41&.cfm
unter 'Qnline-Scharter' / 'Finanzabteiiyng'; 'Rechnung 2019'

0

0
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Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, erläutert den Antrag im
Sinne der Ausführungen in der Broschüre.

Diskussion

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, ob jemand gesamthaft eine
Frage zur Jahresrechnung hat?

Das ist nicht der Fall.

0
Abstimmung

Die gemeinderätliche Vorlage wird einstimmig genehmigt.

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde
Hombrechtikon werden im Sinne der Antragstellung gemäss Seite 5 des Proto-
kolls genehmigt.

2. Protokollauszug an:
RPK-Mitglieder (Pixas)
Finanzabteilung (2)
10.06

0
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2 04.05.2 Teilbauordnungen, Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften
Öffentlicher Gestaltungsplan «Im Zentrum», Teilrevision
Zonenplan, Teilrevision Kernzonenplan «Dörfli»

Antrag

l. Dem öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" bestehend aus Situationsplan
und Bestimmungen wird zugestimmt.

2. Der Teilrevision des Zonenplans für den Zentrumsbereich wird zugestimmt.

3. Der Teilrevision des Kernzonenplans "Dörfli" wird zugestimmt.

4. Der Planungsbericht mit dem integrierten Kapitel zum Ergebnis der Mitwirkung,
Anhörung und zur kantonalen Vorprüfung wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf § 89 PBG beantragt, den
öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" und die Teilrevision des Zonenplans
und des Kernzonenplans "Dörfli" zu genehmigen.

6. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen am öffentlichen Gestaltungsplan
"Im Zentrum", am Zonenplan und am Kernzonenplan "Dörfli" vorzunehmen, so-
fern sie sich als Folge von Entscheiden im Rechtsmittelverfahren oder von Aufla-
gen im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Entsprechende Be-
Schlüsse des Gemeinderates sind öffentlich bekannt zu machen.

Beleuchtender Bericht
l. Ausgangstage

Im Interesse einer qualitativ hochstehenden Zentrumsentwicklung hat die Stimmbe-
völkerung am 19. Juni 2013 für den engeren Zentrumsbereich eine Gestaltungsplan-
pflicht festgelegt. Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" liegt ein erster
Baustein zur Aufwertung des Dorfkerns vor.

Die Landwirtschaftliche Genossenschaft Hombrechtikon und die Aktiengesellschaft
Florhof sind Eigentümer der Grundstücke innerhalb des Gestaltungsplanperimeters "Im
Zentrum". Die Grundstücke sind heute mit sehr unterschiedlichen Gebäuden bebaut.
Sie werden grossmehrheitlich gewerblich genutzt. Hauptnutzer ist die Landwirtschaftli-
ehe Genossenschaft Hombrechtikon, welche hier einen Volg, eine Tankstelle und einen
Tankstellenshop betreibt.

Die Grundeigentümerschaft beabsichtigt, das Areal neu zu überbauen. Es ist das er-
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klärte Ziel, an diesem Ort einen konstruktiven und nachhaltigen Beitrag zur Aufwer-
tung des Dorfkerns von Hombrechtikon zu leisten und zu verhindern, dass die Versor-
gung des täglichen Bedarfs in die Peripherie abzieht. Geplant sind Retailflächen, eine
Tankstelle mit Shop und Wohnungen. Die Uberbauung soll einen wichtigen Beitrag
zum Dorfleben leisten.

Der Gemeinderat hat in behördenverbindlichen Richtlinien die öffentlichen Anliegen
definiert, welche im Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht zu beachten sind. Diese
Richtlinien waren Grundlage für das qualitätssichernde Verfahren, welches durch die
Grundeigentümerschaft durchgeführt wurde. Zur Findung von überzeugenden Projekt-
Vorschlägen wurden sechs Architekturbüros zur Teilnahme an einem Studienauftrag
eingeladen. Aus diesem Verfahren ging der Projektvorschlag der Hauenstein La Röche
Schedler (HLS) Architekten AG, Zürich als Sieger hervor.

Das Siegerprojekt bildet die Basis für den öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum",
welcher der Stimmbevölkerung zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Mit einer Anpas-
sung des Zonenplans und des Kernzonenplans "Dörfli" wird eine widerspruchsfreie
Ausgangstage auf der Ebene der Nutzungsplanung geschaffen. Die technische Bereini-
gung dieser Planungsinstrumente ist ebenfalls Gegenstand der Vorlage.

2. Richtprojekt

Das Richtprojekt zeichnet sich aus Sicht des Gemeinderats durch folgende Vorzüge
aus:

0

•

Gute ortsbauliche Integration

Das Richtprojekt besitzt trotz dem grosszügigen Flächenangebot in den beiden
Erdgeschosssockeln eine offene, insgesamt durchlässige Bebauungsstruktur. Die
Bauten fügen sich dank ihrer Massstäblichkeit, Körnung und Höhenstaffelung auf
selbstverständliche Weise in das bauliche Umfeld ein. Die Uberbauung wird dabei
als Einheit konzipiert, die Hombrechtikon an der Rütistrasse einen attraktiven Auf-
tritt verleiht.

Hohe Aufenthaltsqualität
Die Aufenthaltsqualität entlang der Rütistrasse und auf dem Areal wird wesentlich
aufgewertet. Geplant ist eine Abfolge von differenziert gestalteten Freiflächen.
Zwischen den beiden Baukörpern wird eine grosszügige Freiraumachse etabliert.
Zusammen mit dem neuen Platz an der

Rütistrasse bildet sie das räumliche Rückgrat der Zentrumsüberbauung. Damit
wird auch das etwas von der gut frequentierten Rütistrasse zurückversetzte Zent-
rum Breitlen an die Uberbauung angebunden. Dank einem grosszügigen Gehbe-
reich mit Einzelbäumen wird die Rütistrasse für die Passanten attraktiver sein.

Attraktive Erdgeschossnutzungen
Die Verkehrsführung soll für Fussgänger und Velofahrer attraktiv sein, ohne aber
den motorisierten Verkehr auszuschliessen. Dies gelingt mit der Entflechtung und
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klaren Organisation der Verkehrsflüsse. Die Parkplätze werden in einer Tiefgarage
angeordnet, die in einem Einbahnregime mit einer separaten Ausfahrt auf die Rü-
tistrasse konzipiert wird.

Der Zufahrtsverkehr wird dabei nahe des Knotens Strasse Im Zentrum-Rütistrasse

in die Tiefgarage geführt. Dadurch wird die Nachbarschaft möglichst vom zusätzli-
chen Verkehr entlastet.

0

Diese Qualitäten werden mit dem öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" grundei-
gentümerverbindlich gesichert. Die in der BZO formulierten ortsbaulichen Ziele für den
Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht werden mit dieser Planung für das Schlüsselareal
an der Rütistrasse erfüllt.
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Quelle Abbildungen: HLS Architekten AG

3. Die wichtigsten Festlegungen des Gestaltungsplans

Der öffentliche Gestaltungsplan besteht aus einem Situationsplan (Mst. 1:500) und
den dazugehörenden Bestimmungen. Diese verbindlichen Bestandteile regeln die Zahl,
äussere Abmessung sowie die zulässige Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten.
Für die Weiterentwicklung des Richtprojekts zu einem Bauprojekt wird dabei ein ange-
messener Spielraum belassen. Der Gestaltungsplan regelt auch die Erschliessung und
die nachhaltige Energienutzung.

Gebäudeabmessungen

Im Situationsplan sind zwei Baubereiche (A und B) bezeichnet, in welchen die Ge-
bäude anzuordnen sind. Für diese Baubereiche sind maximale Höhenkoten festgelegt,
die nur durch technische Aufbauten überschritten werden dürfen.

0
Nutzweise

Zu den zulässigen Nutzungen gehören Wohnungen sowie höchstens massig störende
Betriebe. Die Erdgeschossflächen sind gewerblich zu nutzen. In den zur Rütistrasse,
zu den Platzflächen und zur Verbindungsachse zugewandten Erdgeschossen sind pub-
likumsorientierte Nutzungen vorzusehen. Die Wohnungen sind in den Obergeschossen
anzuordnen.

Gestaltung

Im Gestaltungsplanperimeter gelten erhöhte Anforderungen an die Gestaltung der
Bauten, Anlagen und Freiräume. Sie sind so zu gestalten, dass eine besonders gute
Gesamtwirkung erzielt wird. Das Richtprojekt der HLS Architekten AG erfüllt diese An-
forderung. Es ist für die Gestaltung der Bauten (Volumetrie, Proportionen, kubische
Gliederung, architektonischer Ausdruck, Freiräume) richtungsweisend. Das Bauprojekt
muss mindestens die Qualität des Richtprojekts erreichen.

Freiräume

Der öffentliche Gestaltungsplan stellt sicher, dass an der Rütistrasse eine Platzfläche
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entsteht, die aufenthaltsfreundlich gestaltet und punktuell begrünt ist. Die Verbin-
dungsachse zum Zentrum Breitlen ist als Mischverkehrsfläche im Sinne einer Begeg-
nungszone auszugestalten. Die Vorzone entlang der Rütistrasse ist so zu gestalten,
dass für die Fussgänger eine hohe Aufenthaltsqualität entsteht. Diese Freiflächen sind
allgemein zugänglich auszugestalten.

Erschliessung

Das Areal wird über die Strasse im Zentrum erschlossen. Sämtliche Erschliessungsflä-
chen sind für alle Verkehrsteilnehmer sicher zu gestalten. Die Lage der Zu-und Weg-
fahrten zur Tiefgarage sowie die Anlieferungsflächen für die Erdgeschossnutzungen
sind im Situationsplan bezeichnet. Die Rampenbauwerke sind in die Gebäude zu integ-
rieren oder einzuhausen. Der öffentliche Gestaltungsplan stellt zudem sicher, dass die
Nachbargrundstücke, die der Kernzone zugewiesen werden, an die Tiefgarage ange-
schlössen werden können.

Umwelt

Die Gebäude sind in energieeffizienter Bauweise zu erstellen. Auf den Dachflächen der
Wohngebäude sind Solarenergiesysteme zu realisieren. Mindestens 70 % der Dachflä-
chen sind überdies zu begrünen. Im Situationsplan sind die Hochstammbäume be-
zeichnet, die zu pflanzen sind.

Hinweis zu privatrechtlichen Regelungen
Einzelne Aspekte bei der Umsetzung des öffentlichen Gestaltungsplans erfolgen auf
der Grundlage eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Gemeinde und den Grund-
eigentümern. Dieser Vertrag wird seinerseits erst mit dem Eintritt der Rechtskraft des
Gestaltungsplans „Im Zentrum" rechtsverbindlich.

So soll die heute im Eigentum der Gemeinde stehende Strassenparzelle Kat.-Nr. 6837
mit einer Fläche von 489 m2 zwecks Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten an die Grundeigentümerschaft zu einem Quadratmeterpreis von
CHF 1'200 bzw. CHF 586'800 verkauft werden. Diese Fläche soll jedoch weiterhin Er-
schliessungsfunktionen haben und als öffentlicher Durchgang genutzt werden. Es ist
vorgesehen, dass die Grundeigentümerschaft sämtliche Erschliessungsanlagen und die
Freiräume auf ihre Kosten erstellt.

Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan profitieren die Grundeigentümer von einem pla-
nungsbedingten Mehrwert in der Höhe von CHF 1.44 Mio, welcher grundsätzlich im
Rahmen der bereits geltenden eidgenössischen (Art. 5 RPG, Raumplanungsgesetz) und
den zwar vom Kantonsrat bereits verabschiedeten, vom Regierungsrat noch nicht in
Kraft gesetzten gesetzlichen Vorgaben (§ 19 Mehrwertausgleichsgesetz, MAG) abge-
schöpft werden soll, auch wenn die überdies erforderliche Ausführungsgesetzgebung
noch aussteht. Nachdem die kantonale Verordnung über den Mehrwertausgleich nicht
vor dem 1.1.2021 in Kraft treten und darüber hinaus auf kommunaler Stufe noch eine
Regelung zu treffen ist, wurde eine Mehrwertabgabe in der Höhe von 25 Prozent, bzw.
CHF 360'OQO ausgehandelt. Diese ist zugunsten von Massnahmen im öffentlichen Inte-
resse (insbesondere Freiraumgestaltung) einzusetzen.



Die Grundeigentümer sind bereit, diesen städtebaulichen Vertrag zu unterzeichnen
und der Gemeinderat hat, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindever-
Sammlung zum Gestaltungsplan „Im Zentrum", bereits genehmigt (siehe auch Akten-
aufläge für dieses Geschäft). Der Vertrag selbst ist formell nicht Bestandteil dieses
Antrags, sondern stellt lediglich eine Vollzugshandlung dar, die in die Zuständigkeit
des Gemeinderates fällt.
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Nachfolgend sind der Situationsplan und die Gestaltungsplanvorschriften
abgebildet. Die vollständigen Gestaltungsplanakten inklusive Bericht nach Art. 47 RPV
können auf der Gemeindeverwaltung Hombrechtikon während den üblichen Offnungs-
zeiten eingesehen werden. Sie können die vollständigen Gestaltungsplanakten auch
auf der Webseite der Gemeinde herunter-
laden.

4. Auszug Situationsplan
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Festsetzungsinhalt

Geltungsbereich

Geiiungsbereich

Bebauung

Baubereiche mit Mantelltn>e

Baubereiche mit
max. Höhenkoie in m Ü.M.

Anordnungsspelraum für aut
Vorsprungi? im Obefgeschcss

^^^:;S^ Anordnungsspelraum für auskragende
iS^ä^ii

Ziff. 2 / Abs. 2

Ziff 6/Abs.i

lilt. 6 / Abs 4

Zif.o/Abs.2

Fre^aum

Verbind un gsachse

Strassenraufngestaltung

Platrflächen

v/orzone RutiSErasse

• J Bäume (Lage scheniatisch)

Ziff. 5 / Abs. 2

Ziff 8 / Abs 1

Ziff. 5 / Abs. 1

Ziif. 5 / Abs. 3

Ziff. 5 ; Abs. 5

Erschliessung

Erschhessjngs fachen

>

>

p

[A

Areaferschliessung (Lage schematssch)

Etschliessung Nachbargrundsiücke
(Lageschematisch)

Zu- und Wegfahn Tiefgarage
(Lage schemaiisch)

LKW-Ausfahn (Lage schemaiisch)

Bereich für oberirdische Parkplätie
(Lage schemaiisch)

Anl» efer u ngsbereic h
(Lage schemaiisch)

rechtsk. Baulinien VO Nr. 5065/2009

Begrenzungslinie unierirdische Bauten

Informationsinhalt

Rich l pr oje ki

Gebäude bestehend (Abbruche)

Ziff. 8 / Abs

Ziff 8 / Abs

Ziff. 8 / Abs

Ziff. 8 / Abs

Ziff. 8 / Abs

Ziff. 8 / Abs

Ziff. 8 / Abs

Ziff. 3 / Abs

Ziff. 3 / Abs

1
G Koordinatenpunkl

0
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Bestimmungen

Bestandteile

Geltungsbereich

Verhältnis zur BZO

ü
Baubegriffe

Baulinien

1 Zweck

' Der öffentliche Gestaltungsplan "Im Zentrum" bezweckt im Sinne vor
Art. 1.3.3 Bau- und Zonenordnung (BZO) und §§ 83ffdes Planungs-
und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG):

die Realisierung einer qualitativ hochstehenden Zentrumsüber-
bauung,

die Ermöglichung einer städtebaulich und freiräumlich überzeu-
genden Lösung,

die Sicherstellung einer Nutzweise, die zur Aufwertung des Dorf-
kerns beiträgt.

2 Bestandteile und Geltungsbereich

Der öffentliche Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan
7:500, diesen Bestimmungen sowie dem Richtprojekt Bebauung und
Fre ira Umgestaltung.

2 Der Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplans ist im zugehö
rigen Situationsplan 1:500 festgehalten.

3 Ergänzendes Recht

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, gelten die Bestimmun-
gen der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Hombrechtikon sowie
des Planungs- und Baugesetzes mit den dazugehörenden Verordnun-
gen in der zum Zeitpunkt der Festsetzung des Gestaltungsplans gülti-
gen Fassung.
2 Art. 2.6 (Spielplätze) und Art. 2.7 BZO (Kompost) kommen nicht zum
Ansatz.

3 Für den Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe und Definitionen so-
wie die Mess- und Berechnungsweisen gemäss dem Planungs- und
Baugesetz (PBG) bzw. der Allgemeinen Bauverordnung(ABV) sowie del
Besonderen Bauverordnung II (BBV II) in der zum Zeitpunkt der Fest-
Setzung des Gestaltungsplans gültigen Fassung.

4 Die Wirkung der Baulinien VD Nr. 5065/2009 wird für die Bauberei-
ehe A und B einschliesslich der Vorsprünge während der Geltungs-
dauer des Gestaltungsplans suspendiert.

Unterirdische Bauten haben zur Rütistrasse die im Situationsplan be
zeichnete Begrenzungslinie zu respektieren. Weitergehende und an-
dersartige Beanspruchungen des Baulinienbereichs können mit der
baurechtlichen Bewilligung, nötigenfalls unter sichernden Nebenbe-
Stimmungen, gestattet werden.
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Anforderungen

Richtprojekt Bebauung und Frei-
raumgestaltung

Dachflächen

0

4 Gestaltung

' Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusam-
menhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Gan-
zen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine besonders
gute Gesamtwirkung erreicht wird.

2 Dos Richtprojekt der HLS Architekten AG, Zürich vom 25.6.2019 ist für
die Gestaltung der Bauten (Volumetrie, Proportionen, kubische Gliede-
rung, architektonischer Ausdruck, Freiräume) richtungsweisend. Das
Bauprojekt muss mindestens die Qualität des Richtprojekts erreichen.
Wesentliche Abweichungen sind nur zulässig, wenn zumindest eine
gleichwertige Gesamtqualität erreicht wird.

3 Mindestens 70 % der Dachflächen sind zu begrünen.
Die Dachflächen der Baubereiche mit den Koten 513.50 m ü. M. und
515.50 m ü. M. dürfen nicht als Dachterrassen genutzt werden.

Platzflächen

Verbindungsachse

0

Vorzone Rütistrasse

Zugänglichkeit

Bäume

5 Freiraum

Die im Situationsplan bezeichneten Platzflächen sind aufenthalts-
freundlich zu gestalten und punktuell zu begrünen.

2 Die Verbindungsachse ist als M/schverkehrsfläche im Sinne einer Be-
gegnungszone auszugestalten. Die Durchfahrt von der Rütistrasse zur
Strosse Im Zentrum ist für den Privatverkehr mit geeigneten Massnah-
men zu verhindern.

Untergeordnete Anlieferungen und die Erschliessung von behinderten-
gerechten Parkfeldern für den Baubereich B dürfen über die Verbin-
dungsachse abgewickelt werden.

3 Die Vorzone entlang der Rütistrasse ist so zu gestalten, dassfür die
Fussgänger eine hohe Aufenthaltsqualität entsteht.

Die Platzflächen, die Verbindungsachse und die Vorzone entlang der
Rütistrasse sind allgemein zugänglich auszugestalten.

An schematisch bezeichneten Lagen sind Hochstammbäume zu
pflanzen.

Baubereiche

Vorsprünge

Geschosszahl

6 Bebauung

Lage und äussere Abmessungen der oberirdischen Hauptgebäude er-
geben sich aus den im Plan mit Mantellinien und Höhenkotenfestge-
legten Baubereichen A und B.

2 Oberirdische, freitragende Vorsprünge wie Balkone und Erker u. dgl.
dürfen die Mantellinien unter Vorbehalt von Ziffer 6 Abs. 7 nur an den
bezeichneten Lagen überragen.

3 Innerhalb der festgelegten Höhenkoten ist die Geschosszahl frei wähl-
bar.
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Höhenkoten

Anordnungsspielraum Erdge-
schoss fläche n

0
Gebäudeabstand zwischen den
Baubereichen A und B

Abstände gegenüber Drittgrund-
stücken und gegenüber Strossen
und Wegen

Lediglich technische Aufbauten auf dem Dach wie Kamine, Abluft-
röhre, Oblichter, Liftüber fahrten und Anlagen zur Gewinnung von er-
neuerbarer Energie dürfen die festgelegten Höhenkoten in der Regel
um maximal 1.0m überschreiten. Sie sind als Einheit zu gestalten una
um das Mass der Höhe von der Fassadenflucht zurückzuversetzen. Ka-
mine sind von dieser Höhenbeschränkung ausgenommen.

5 Die Erdgeschosse einschliesslich der Aussenwandkonstruktionen dür-
fen folgende Flächen nicht überschreiten:
Baubereich A: max. 3'200 m2
Baubereich B: max. 1'600 m2

Ansonsten ist das Nutzungsmass innerhalb der bezeichneten Baubere,
ehe nicht beschränkt.

Zwischen den Baubereichen A und B haben oberirdische Gebäude
einschliesslich der Vorsprünge folgende minimale Gebäudeabstände
einzuhalten:

In der Ebene des Erdgeschosses: min. 12 m
In der Ebene der Obergeschosse: min. 9.40 m

7 Der minimale Grenzabstand gegenüber Grundstücken ausserhalb
des Gestaltungsplan-Perimeters sowie gegenüber Strassen und Wegen
ergibt sich aufgrund der im Situationsplan definierten Baubereiche.
Die kantonalen und kommunalen Abstandsvorschriften inkl. dem
Mehrhöhen- und Mehrlängenzuschlag finden keine Anwendung.

Nutzweise

0

7 Nutzung

Dos Erdgeschoss ist gewerblich zu nutzen.
2 In den zur Rütistrasse, zu den Platzflächen und zur Verbindungs-
achse zugewandten Erdgeschossen sind ausschliesslich publikumsori-
entierte Nutzungen vorzusehen: namentlich Detailhandel und publi-
kumsorientierte Dienstleistungen. In untergeordnetem Mass sind
Hauszugänge und Nebenräume erlaubt.
3 In den darüberliegenden Geschossen sind Dienstleistungsbetriebe
und Wohnungen zulässig.

Erschliessungsflächen

Arealerschliessung

Parkierung/Zu- und Wegfahrten
Tiefgarage

8 Erschliessung

' Die Erschliessungsflächen sind für alle Verkehrsteilnehmer sicher zu
gestalten. An bezeichneter Lage ist die Strasse Im Zentrum in Abstim-
m ung mit der Verbind u ngsachse zu gestalten.

2 Die Arealzufahrt hat über die Strosse Im Zentrum zu erfolgen.

3 Das zu schaffende Parkplatzangebot bemisst sich gemäss der kanto-
nalen "Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen
Erlassen 1997", wobei kein Maximalwert zu beachten ist.
4 Die Zu- und Wegfahrt der Tiefgarage hat an den schematisch be-
zeichneten Lagen zu erfolgen. Die Rampenbauwerke sind in die Ge-
bäude zu integrieren oder einzuhausen.
5 Ausserhalb der Baubereiche sind oberirdische Besucherparkplätze
nur an den schematisch bezeichneten Lagen zulässig.
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Anlieferung

LKW-Ausfahrt

Erschliessung Nachbargrundstü-
eke

Energie

0

Lärm

Inkrafttreten

6 Die Anlieferung der Baubereiche A und B ist an schematisch bezeich-
neter Lage oder Im Untergeschoss zu organisieren.

7 M schematisch bezeichneter Lage ist die Ausfahrt für LKWs auf die
Rütistrasse zulässig.

8 An schematisch bezeichneter Lage ist die unterirdische und oberirdi-
sehe Erschliessung der Nachbargrundstücke Kat. Nr. 5320, Kat. Nr.
5327 und Kat. Nr. 5019 zu gewährleisten.

9 Umwelt

Die Gebäude sind in energieeffizienter Bauweise zu erstellen. Höchs-
tens 20% des zulässigen Wärmebedarfs für die Wärme- und Warmwas
sererzeugung dürfen mit fossilen Energien gedeckt werden.
Auf den Dachflächen der Baubereiche mit den Koten 513.50 m ü. M.
und 515.50 m ü. M. sind Solarenerglesysteme zu realisieren.
Die Vorschriften der kantonalen Energiegesetzgebung bleiben vorbe-
halten.

Es gelten die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe ES III.

10 Schlussbestimmung

Der öffentliche Gestaltungsplan "Im Zentrum" wird am Tag nach der
öffentlichen Bekanntmachung der rechtskräftigen Genehmigung durch
die Baudirektion verbindlich. Der Gemeinderat Hombrechtikon publi-
ziert das Datum der Inkraftsetzung.

0
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5. Technische Anpassung Zonenplan und Kernzonenplan "Dörfli"

Damit im Zonenplan und im öffentlichen Gestaltungsplan keine widersprüchlichen
Planfestlegungen bestehen, wird die Grenze zwischen der Kernzone KD und der Zent-
rumszone auf die neue Eigentumssituation angepasst. Die nachfolgenden Pläne zeigen
die technischen Bereinigungen im Zonenplan und im Kernzonenplan "Dörfli".

Teilrevision Zonenplan
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6. Ergebnis der öffentlichen Auflage und kantonalen Vorprüfung

Der öffentliche Gestaltungsplan "Im Zentrum" wurde gestützt auf § 7 PBG zwischen
dem 3. Juli 2019 und dem 2. September 2019 während 60 Tagen öffentlich aufgelegt.
Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und schriftli-
ehe Einwendungen dagegen vorbringen.
Es wurden keine Begehren und Änderungsanträge gestellt.

Im Vorprüfungsbericht vom 11. Oktober 2019 wird die Planung grundsätzlich positiv
beurteilt:

"Die vorgesehene Entwicklung entspricht den übergeordneten kantonalen Zielsetzun-
gen einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen. Mit der verdichteten Bau-
weise mit durchmischter Nutzung an zentraler Lage werden die Zielsetzungen der kan-
tonalen und regionalen Richtplanung umgesetzt. "

Zu mehreren Themen wurden Änderungsanträge gestellt respektive ergänzende Erläu-
terungen gewünscht. Diese Anträge wurden umgesetzt. Der öffentliche Gestaltungs-
plan "Im Zentrum" wird damit als genehmigungsfähig beurteilt.

0

7. Schlussfolgerungen und Antrag

Der öffentliche Gestaltungsplan "Im Zentrum" ermöglicht es, dass das Hombrechtiker
Zentrum umsichtig und qualitätsvoll ergänzt wird. Die Planung fusst auf einem sorg-
faltigen Planungsprozess, der mit den gemeindlichen und überkommunalen Planungs-
Instrumenten abgestimmt ist.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen.

Behördlicher Referent:

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften
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Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, informiert über die
Vorlage im Sinne der Ausführungen in der Broschüre.

Diskussion

0

0

Anton Böni, Im Zentrum 16, macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass sie be-
reits am heutigen Abend über einen Gestaltungsplan mit einer qualitativ hochstehen-
den neuen Zentrumsüberbauung abstimmen. Nämlich über einen Moloch, der noch
mehr Leute in den Dorfkern locken soll. Ohne vorgelagertes Verkehrskonzept werde
einmal mehr eine Insellösung Zentrum geplant. Er fragt, ob alle vom Wahnsinn umzin-
gelt sind. Seit Jahren werde nach einer Lösung gesucht, wie das enorm angestiegene
Verkehrsaufkommen auf eine geeignete Art und Weise durch das Dorf geführt werden
kann. Er denke dabei insbesondere an die Rüti- und Lächlerstrasse mit der Kronen-

kreuzung - auch in der Broschüre auf Seite 45 werde von der gut frequentierten Rü-
tistrasse gesprochen - an die Oetwiler- und Grüningerstrasse mit der Sternenkreuzung
oder die Einmündung Holgassstrasse in die Feldbachstrasse. Während der letzten Zeit
habe er nichts gehört, wie der Gemeinderat sich vorstellt diese Problematik zu lösen.
Neu komme auch noch die gemeinderätliche «Teichstrasse» dazu: Die Eichtalstrasse,
welche zu einer 30-Zone mit einer Menge aufgemalter Seerosenblätter und Inseln in
der Fahrbahn umgestaltet wurde. Da komme sicher Freude auf, wenn im Bereich der
«Linde» ein grosser Lastwagen mit Anhänger den Bus kreuzen muss und der Anhänger
noch in der Holgassstrasse steht. Er merkt an, dass er sich nicht erinnern kann, dass
sich bei der Eichtalstrasse (30-Zone) ein grösserer Unfall ereignet hat. Zudem werde
in der Broschüre folgendes erwähnt: «Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Zürich
ist die Sicht auf dieser Strasse sehr gut. Es hat genügend Fussgänger......

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, unterbricht Anton Böni und macht ihn da-
rauf aufmerksam, dass die Diskussion über den Gestaltungsplan im Zentrum und nicht
über die Eichtalstrasse geführt werden soll.

Anton Böni, Im Zentrum 16, nimmt das zur Kenntnis und spricht weiter über den Ge-
staltungsplan. Er findet es gut, in einer Cafeteria draussen zu sitzen, mit Freunden ei-
nen Cappuccino zu trinken und den Leuten zuzuschauen. Er denke dabei immer an die
Halsgasse, den Haupt- und Seeplatz in Rapperswil oder die Begegnungszonen in Bo-
zen oder Meran. Und das soll nun auch bei uns umgesetzt werden. Er macht darauf
aufmerksam, dass die erwähnten Zonen verkehrsfrei sind. Dort herrsche Fahrverbot
und nur die Carabinieri stören, welche sich mit dem «Alfa» viertelstündlich den Weg
durch die Leute bahnen. Er liebe Zentrum. Nur nicht so, wie es in Hombrechtikon ge-
plant ist. In Hombrechtikon soll seine geliebte Cafeteria auf dem heutigen Parkplatz
beim Volg zu liegen kommen. Mittendrin sei ein Grossverteiler, eine geplante Tank-
stelle und der Volg. Mit grossen Lastwagen würden für diese Läden Waren angeliefert.
Er sehe diese Lastwagen heute praktisch jeden Tag. Sattelschlepper mit Dreiachsauf-
lieger. Er fragt die Anwesenden, ob sie das wollen. Den absoluten Hammer findet er
die auf Seite 51 in der Broschüre erwähnten Punkte 5.1 und 5.2: In der Begegnungs-
zone soll im Sektor B erlaubt werden Waren anzuliefern. Er macht darauf aufmerksam,
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dass in der heutigen Zeit weder ein VW-Bus noch ein Ford Transit zur Warenanliefe-
rung verwendet wird. Auch für das kleinste Päckchen werde heute ein Sattelschlepper
mit Stückgut eingesetzt. Dieser Sattelschlepper soll dann dort durchfahren. Aus diesen
Gründen bittet Anton Böni, diesen unreifen Vorschlag abzulehnen.

Arno Herrmann, Im Zentrum 14, fragt nach der Bauhöhe. Wenn er den Block an-
schaue, bei welchem die drei Häuser entlang dem Zentrum sind, habe es einen Be-
reich, bei welchem Erdgeschoss vorgesehen worden wäre (auch ersichtlich auf den
kleinen Plänen vorher, auf Seite 47 der Broschüre). Hingegen auf Seite 49 der Bro-
schüre sei die Bauhöhe praktisch gleich hoch wie ein Wohnblock. Er fragt, ob das so
realistisch sei.

0

0

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, teilt mit, dass in
diesem etwas höheren Gebäudeteil das Grundgeschoss mit der grossen Ladenfläche
und darüber die Haustechnik untergebracht würde. Eine Wohnnutzung sei dort nicht
vorgesehen. Auf der Dachlandschaft soll die Haustechnik nicht installiert werden. Viel-
mehr soll diese begrünt oder für Energieerzeugung verwendet werden. Er macht da-
rauf aufmerksam, dass der Plan auf Seite 49 der Broschüre gültig ist und es sich beim
Plan auf Seite 47 lediglich um ein Vorprojekt handelt, bei welchem die Grundzüge
festgelegt wurden. Die Bestimmungen basieren anschliessend auf dem Plan welcher
auf Seite 49 der Broschüre abgebildet ist.

Arno Herrmann, Im Zentrum 14, fragt, ob dieser neue Block gleich hoch werden soll
wie der dahinterliegende Wohnblock.

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften antwortet, dass der
neu geplante Block etwas höher werden könnte als das dahinterliegende Gebäude. Er
erklärt, dass die im Plan festgehaltene Höhe nicht maximal ausgeschöpft werden
müsse. Vielmehr handle es sich dabei um eine Obergrenze die erreicht werden dürfte.
Sollte die Möglichkeit bestehen diese Höhenkote nicht auszuschöpfen, würde dies so
umgesetzt.

Weiter nimmt Thomas Wirth Stellung zum vorgelagerten Verkehrskonzept. Er gibt zur
Antwort, dass sich der Gemeinderat über die Problematik der Rütistrasse bewusst ist.
Die Rütistrasse sei aber eine Kantonsstrasse und der Kanton sei für diese Strasse ver-
antwortlich. Die Gemeinde könne dort nicht viel Einfluss nehmen. Vertreter des Kan-
tons wurden bei der Gemeinde vorstellig und präsentierten ein Betriebs- und Gestal-
tungskonzept. Im Frühling wurde der Gemeinde versprochen, dass dieses Betriebs-
und Gestaltungskonzept nach den Sommerferien an das zuständige Tiefbauamt über-
geben werde. Ob der Kanton letztendlich die entsprechende Umsetzung vornehmen
werde, könne die Gemeinde nicht beeinflussen. Das vom Kanton vorgestellte Konzept
nehme diese Aspekte vorweg und sei auch auf das geplante Zentrum abgestimmt. Die
geplante Verbindungsachse als Mischverkehrsfläche, welche demnach nicht ganz ver-
kehrsfrei sein würde, habe auch zu Diskussionen geführt. Mit dieser Verbindungsachse
soll einerseits für gehbehinderte Leute ein besserer Zugang zur an diesem Standort
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geplanten Apotheke ermöglicht und allenfalls eine Anlieferung für die Apotheke ge-
währleistet werden. Ein Sattelschlepper würde dort nicht hereinfahren. Das müsste
anders gelöst werden. Für die hintere Anlieferung beim grossen Laden würden aller-
dings definitiv grösseren Lastwagen verwendet. Eine Tankstelle sei nicht vorgeschrie-
ben. Das sei ein Entscheid des Grundeigentümers. Eine Tankstelle sei nicht verboten.
Der Grundeigentümer könne dort eine Tankstelle realisieren. Diese habe für den Landi
natürlich auch eine relativ grosse Bedeutung. Denn ohne Tankstelle bliebe die Landi
am Sonntag geschlossen. Eine entsprechende Detailplanung sei Sache der Grundei-
gentümer und liege nicht im Bereich des Gestaltungsplanes.

Jürg Epting, Buen 18, bringt ein, dass bislang nur über die Rütistrasse gesprochen
worden sei. Über die Holgassstrasse und den Anschluss Eichtalstrasse sei bislang noch
nicht diskutiert worden. Er möchte wissen wie diese Problematik gelöste würde.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, antwortet, dass die Holgassstrasse und die
Eichtalstrasse nichts mit dem Gestaltungsplan zu tun haben.

Jürg Epting, Buen 18, macht darauf aufmerksam, dass ein Verkehrskonzept bereits
im Vorfeld entwickelt werden muss und nicht erst bei Staubildung im Nachhinein.

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, gibt zur Antwort,
dass der Kanton ein Verkehrskonzept bzw. das Betriebs- und Gestaltungskonzept aus-
arbeitet. Der Kanton sei im Wissen um die geplante Zentrumsüberbauung mit dieser
Planung beschäftigt. Auch im Wissen um den Mehrverkehr. Bei der Planung wurde der
Aspekt des Mehrverkehrs berücksichtigt. Diese ergaben, dass alles funktionieren
würde. Die Gemeinde hoffe natürlich, dass das Betriebs- und Gestaltungskonzept für
die Rütistrasse schnell kommt und daraus eine entsprechende Aufwertung resultiert.
Der Gemeinderat wird sich beim Kanton dafür einsetzen. Der Ball liegt nicht bei der
Gemeinde. Sollte jetzt eine Pause gemacht und zugewartet werden, dann würde bis
auf Weiteres auch nicht mehr viel geschehen. Mit der Zustimmung zum Gestaltungs-
plan wird beim Kanton weiterer Druck für eine Lösung entstehen. Die von Regierungs-
rätin Walker Späh versprochene Weiterleitung des Konzepts an das Tiefbauamt würde
dadurch besser gewährleistet.

Hülya Hüsler-Inandi, im Zentrum 16, hat Bedenken, dass keine Tankstelle mehr ge-
baut würde. Nach ihrem Wissensstand seien an deren Stelle Häuser geplant. Das be-
deute für die Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker den Verlust einer Tankstelle und
die Möglichkeit am Sonntag einzukaufen.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, antwortet, dass der Bau und der Betrieb
einer Tankstelle in der Kompetenz des Grundeigentümers liegt. Mit dem Gestaltungs-
plan habe das nichts zu tun.

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, ergänzt, dass mit
dem Gestaltungsplan bestimmt wird, welche Nutzungen im Erdgeschoss zulässig sind.
Eine Tankstelle sei eine öffentliche Nutzung. Auf der ersten Visualisierung war eine
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Tankstelle vorgesehen. Er habe momentan keine Kenntnis über den aktuellen Stand
der Planung und ob eine Tankstelle realisiert oder nicht realisiert wird. Die Gemeinde
kann den Betrieb einer Tankstelle nicht vorschreiben. Sollte der Eigentümer der Auf-
fassung sein, dass eine Tankstelle nicht mehr weiter möglich sein sollte, wird er auch
keine Tankstelle mehr bauen. Die Frage über einen allfälligen Bau einer Tankstelle
müsste durch den Grundeigentümer beantwortet werden. Mit dem Gestaltungsplan
wird festlegt, was dort genutzt wird. Beim Verzicht auf eine Tankstelle können dort
nicht Wohnungen gebaut, sondern Z.B. andere Ladengeschäfte oder ein Restaurant im
Sinne einer anderen öffentlichen Nutzung erstellt werden. Der Bau von Wohnungen
sei nicht zulässig.

Anton Böni, Im Zentrum 16, stellt fest, dass wir einfach ins Blaue planen. Es bleibt
uns die Hoffnung, dass der Kanton die Problematik bei der Kronenkreuzung, bei der
Holgassstrasse sowie bei der Einmündung in die Feldbachstrasse lösen wird. Das kann
es gemäss Anton Böni aber nicht sein. Würde er privat so planen, müsste er ins
«Schlössli».

0

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, unterstreicht, dass
die vom Kanton durchgeführten Verkehrsuntersuchungen ergeben haben, dass auf der
aktuell gestalteten Rütistrasse alles funktionieren würde. Sonst wäre der Gestaltungs-
plan nicht zulässig.

Anton Böni, Im Zentrum 16, möchte wissen, ob ein wachsendes Verkehrsaufkommen
nach dem Bau des Rapperswiler Strassentunnels in die Planung miteingeflossen sei.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, antwortet, dass der Seetunnel in den kom-
menden 10 Jahren ziemlich sicher nicht realisiert werde.

Aisha Hüsler, im Zentrum 16, fragt nach der Dauer der Bauzeit.

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, antwortet, dass die
Gemeinde diese Frage nicht beantworten könne. Der Baubeginn sei durch den Grund-
eigentümer festzulegen. Er habe aufgrund finanzieller Überlegungen ein grosses Inte-
resse, das Bauvorhaben möglichst rasch zu realisieren.

Das Wort wird nicht mehr gewünscht.

Abstimmung

Die gemeinderätliche Vorlage wird mit grossem Mehr genehmigt.
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0

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Dem öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" bestehend aus Situationsplan
und Bestimmungen wird zugestimmt.

2. Der Teilrevision des Zonenplans für den Zentrumsbereich wird zugestimmt.

3. Der Teilrevision des Kernzonenplans "Dörfli" wird zugestimmt.

4. Der Planungsbericht mit dem integrierten Kapitel zum Ergebnis der Mitwirkung,
Anhörung und zur kantonalen Vorprüfung wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf § 89 PBG beantragt, den
öffentlichen Gestaltungsplan "Im Zentrum" und die Teilrevision des Zonenplans
und des Kernzonenplans "Dörfli" zu genehmigen.

6. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen am öffentlichen Gestaltungsplan
"Im Zentrum", am Zonenplan und am Kernzonenplan "Dörfli" vorzunehmen, so-
fern sie sich als Folge von Entscheiden im Rechtsmittelverfahren oder von Aufla-
gen im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Entsprechende Be-
Schlüsse des Gemeinderates sind öffentlich bekannt zu machen.

0

7. Protokollauszug an:
SUTER VON KÄNEL WILD Planer und Architekten AG, Förrlibuckstrasse 30,
8005 Zürich
Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften (Pixas)
Rene Jud, lie. iur., AL Hochbau und Liegenschaften (Pixas)
04.05.2
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0

Im Anschluss an die Abstimmung stellt Anton Böni, Im Zentrum 16, folgenden An-
trag: Das Geschäft Öffentlicher Gestaltunasplan «Im Zentrum», Teil revision Zonen -
plan, Teilrevision Kernzonenplan «Dorfli» sej_der Urnenabstimmunq zujinterstellen^

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, erklärt das weitere Abstimmungsprozedere:
1/3 der anwesenden Stimmberechtigten müssen diesem Antrag zustimmen, damit das
Geschäft einer künftigen Urnenabstimmung unterbreitet wird.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, lässt das Wahlbüro die Anwesenden nochmals
zählen. Sie stellen die Anwesenheit von 214 Stimmberechtigten fest.

Gemäss Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, müssen somit 72 Personen «ja» zum An-
trag sagen, wenn der Antrag genehmigt werden soll.

Abstimmung über den Antrag Anton Böni

Der Antrag Anton Böni erhält 56 Stimmen.

[Der Antrag von Anton Böni, dieses Geschäft der Urnenabstimmung im Sinne des fa -
kultativen Referendums zu unterbreiten, ist demnach abgelehnt worden.]

0
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3 06.03.1 Bürgerrechtsaufnahmen Ausländer
Jetmir und Mevlude Islami-Abdiu, mit den Kindern Medin und
Loran, alle nordmazedonische Staatsangehörige

0

Antrag

l. Jetmir Islami-Abdiu, geb. 1978 und Mevlude Islami-Abdiu, geb. 1987, mit den Kin-
dem Medin, geb. 2006 und Loran, geb. 2014, alle nordmazedonische Staatsangehö-
rige, wohnhaft Aubrigweg 7, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht der Ge-
meinde Hombrechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kan-
tons- und des Schweizerbürgerrechts.

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Eintritt
der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemeindekasse
Hombrechtikon zu überweisen.

Beleuchtender Bericht

Die Gesuchsteller erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen und sind erfolgreich inte-
griert.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Einbürgerungsgesuch zu-
zustimmen.

Diskussion

0 Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Die Vorlage wird mit einzelnen Gegenstimmen genehmigt.
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Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Jetmir Islami-Abdiu, geb. 1978 und Mevlude Islami-Abdiu, geb. 1987, mit den
Kindern Medin, geb. 2006, und Loran, geb. 2014, alle nordmazedonische Staats-
angehörige, wohnhaft Aubrigweg 7, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht
der Gemeinde Hombrechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung
des Kantons- und des Schweizerbürgerrechts.

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein-
tritt der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemein-
dekasse Hombrechtikon zu überweisen.

o 3. Protokotlauszug an:

Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Einbürgerungen, Feldstrasse 40, 8090
Zürich (mit dem Aktendossier und den ergänzenden Unterlagen)
Jetmir und Mevlude Islami-Abdiu, Aubrigweg 7, 8634 Hombrechtikon (einge-
schrieben, mit Gebührenrechnung)
06.03.1

0
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4 06.03.1 Bürgerrechtsaufnahmen Ausländer
Lech Szczepanski und Joanna Szczepanska mit den Kindern
Julia, Hanna, Timon und Iga, alle polnische Staatsangehörige

D

Antrag

l. Lech Szczepanski, geb. 1972, und Joanna Szczepanska, geb. 1975, mit den Kindern
Julia, geb. 2003, Hanna, geb. 2006, Timon, geb. 2009 und Iga, geb. 2015, alle pol-
nische Staatsangehörige, wohnhaft Eichwisstrasse 4l, Hombrechtikon, werden in
das Bürgerrecht der Gemeinde Hombrechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt
die Erteilung des Kantons- und des Schweizerbürgerrechts.

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Eintritt
der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemeindekasse
Hombrechtikon zu überweisen.

Beleuchtender Bericht

Die Gesuchsteller erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen und sind erfolgreich inte-
griert.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Einbürgerungsgesuch zu-
zustimmen.

0
Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Die Vorlage wird mit einzelnen Gegenstimmen genehmigt.
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Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Lech Szczepanski, geb. 1972, und Joanna Szczepanska, geb. 1975, mit den Kin-
dem Julia, geb. 2003, Hanna, geb. 2006, Timon, geb. 2009 und Iga, geb. 2015,
alle polnische Staatsangehörige, wohnhaft Eichwisstrasse 4l, Hombrechtikon,
werden in das Bürgerrecht der Gemeinde Hombrechtikon aufgenommen. Vorbe-
halten bleibt die Erteilung des Kantons- und des Schweizerbürgerrechts.

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein-
tritt der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemein-
dekasse Hombrechtikon zu überweisen

0 3. Protokollauszug an:

Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Einbürgerungen, Feldstrasse 40, 8090
Zürich (mit dem Aktendossier und den ergänzenden Unterlagen)
Lech Szczepanski und Joanna Szczepanska, Eichwisstrasse 4l, 8634 Hom-
brechtikon (eingeschrieben, mit Gebührenrechnung)
06.03.1

0
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l 16.04.1 Initiativen, Anfragen

Hans J. Tobler-Rohr, Kreuzstr. 8, Hombrechtikon, gemäss § 17
Gemeindegesetz

Hans J. Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8, 8634 Hombrechtikon, gelangt mit Schreiben vom
28. Januar 2020 an den Gemeinderat. Der Brief ist als Anfrage im Sinne von § 17 GG
einzustufen.

0

Der Brieftext lautet wie folgt:

«Anfrage an die Gemeindeversammlung gemäss § 17 Gemeindegesetz:
von Hans J. Tobler, Kreuzstrasse 8, Hombrechtikon

Fragen an den Gemeinderat:
l. Welche Sofortmassnahmen werden zur Sicherheit der Schulkinder, insbesondere

an der Eichtalstrasse, im Hinblick auf den zu erwartenden Ausweichverkehr ge-
troffen?

0

2. Ist eine provisorische Tempered u ktion auf 30km/h welche die kritische Situation
massiv reduzieren könnte, geprüft worden?

3. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich der Gemeinderat, vorausgehend bei
Signalisationsänderungen auf Gemeindestrassen, die Zustimmung von Anwohnern
einzuholen?

Begründung:

l. Die Eichtalstrasse ist im kritischen Abschnitt im Bereich der Schulhäuser, insbe-
sondere durch die laufenden Bauarbeiten an der oberen Etzelstrasse durch Aus-
weichverkehr höher frequentiert als üblich. Ausserdem führen die geplanten Sa-
nierungsmassnahmen der Eichtalstrasse zu einer Verkehrsverdichtung v.a. im Ab-
schnitt der Schul ha user durch wechselnden Einbahnverkehr (Lichtsignalanlage).

2. Eine vorerst provisorische Temporeduktion auf 30km/h könnte die kritische Situa-
tion, v. a. an der Eichtalstrasse massiv reduzieren, vor allem in Anbetracht der
Tatsache, dass die geplanten Sanierungsarbeiten an der Eichtalstrasse erst Ende
2021 abgeschlossen sein werden.
Allgemein: Temporeduktionen auf Strassen im Bereich aller Schulhäuser in Hom-
brechtikon, sollten so schnell wie möglich umgesetzt werden - ein Postulat das
schon seit Jahren ansteht.

3. Meines Wissens existiert keine gesetzliche Grundlage für eine Zustimmung seitens
Anwohner bei Änderungen von Strassen-Signalisationen, im Speziellen bei Ge-
meindestrassen. Tempo-30-Zonen können gestützt auf Art. 32 SVG in Verbindung
mit Art. 108 SSV von der zuständigen Behörde angeordnet werden, (insbes. §2b
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wenn bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichen -
den Schutzes bedürfen.)

Freundliche Grüsse

Hans]. Tobler»

0

Stellungnahme des Gemeinderates
Der Gemeinderat würdigt das Engagement von Hans J. Tobler in Bezug auf das Thema
«Strassensicherheit» und «Schulwegsicherheit». Die gemeinderätlichen Antworten zu
den Fragen lauten wie folgt:

Welche Sofortmassnahmen werden zur Sicherheit der Schulkinder, insbesondere
an der Eichtalstrasse, im Hinblick auf den zu erwartenden Ausweichverkehr ge-
troffen?

0

Antwort: Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrstechnische Ab-
teilung, ist die Sicht auf dieser Strasse sehr gut, es hat genügend Fussgänger-
streifen und die Signalisation weist auf die Schulhäuser hin. Aufgrund dieses
Sachverhaltes hat die Kantonspolizei Zürich keine Sicherheitsbedenken. Folglich
sieht der Gemeinderat keinen Handlungsbedarf.

Ist eine provisorische Temporeduktion auf 30km/h welche die kritische Situation
massiv reduzieren könnte, geprüft worden?

Antwort: Eine provisorische Temporeduktion auf 30 km/h bringt keinen gewünsch-
ten Erfolg ohne bauliche Massnahmen. Eine reine Signalisationsanpassung bringt
erfahrungsgemäss nur eine Reduktion von 2-3 km/h. Zudem vermittelt die Sig-
nalisationsanpassung ein falsches Sicherheitsgefühl. Somit erachtet der Gemein-
derat eine provisorische Temporeduktion eher als kontraproduktiv.

Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich der Gemeinderat, vorausgehend bei
Signalisationsänderungen auf Gemeindestrassen, die Zustimmung von Anwohnern
einzuholen?

Antwort: Bei Gemeindestrassen wird mittels amtlicher Publikation die geplante
Verkehrsanordnung mit Rechtsmittelhinweis veröffentlicht. Jeder Bürger kann die-
ses Rechtsmittel ergreifen. Es wurden lediglich die Grundbesitzer der Privatstras-
sen abgeholt und um Zustimmung gebeten. Die Gemeinde und die Kantonspolizei
Zürich haben keine Verfügungsgewalt auf Privatstrassen, deshalb musste diese
Zustimmung bei den Privatstrasseneigentümern eingeholt werden. Im ganzen Pro-
zess halten wir uns an die Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begeg-
nungszonen, 741.213.3 vom 28. September 2001.
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Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, informiert kurz über den Inhalt von § 17 Ge-
meindegesetz, Anschliessend liest er den Brief von Hans J. Tobler-Rohr und die ge-
meinderätliche Antwort vor.

0

0

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass sowohl die schriftliche An-
frage von Hans J. Tobler-Rohr vom 28. Januar 2020 als auch die Antworten des Ge-
meinderates zu den Fragen in den Unterlagen der Gemeindeversammlung, der Bro-
schüre, abgedruckt waren.

Hans 3. Tobler nimmt zu den gemeinderätlichen Ausführungen Stellung: Er hätte in
der Zwischenzeit die Möglichkeit gehabt, sich mit dem Gemeinderat auszutauschen.
Dadurch seien einige Fragen geklärt worden. Er hätte aber auch mit dem Bundesamt
für Verkehr Kontakt aufgenommen. Dort seien Spezialisten, die sich nur mit solchen
Anliegen befassen bzw. sie lösen. Die Antwort auf Frage 2 hätte ihn missgestimmt. Sie
sei falsch. Leider. Er müsse dies so sagen. Dies sei vom Bundesamt für Verkehr bestä-
tigt worden. Es handelt sich um eine Schulstrasse. Durch die Tafel «Schule» dürfe
dort gar nicht mit 50 km/h gefahren werden. Auch nicht nachts um 22.00 Uhr. Anhand
eines Beispiels erklärt er, weshalb die Fahrzeuglenker automatisch 2/3 der Normalge-
schwindigkeit auch ohne zusätzliche Tafel reduzieren müssen. Nur 22% der Automobi-
listen, die in der Eichtalstrasse fahren, wissen dies offensichtlich. Er gibt statistische
Informationen: Im Jahr 2018 wurde während 7 Monaten die Häufigkeit der Fahrzeuge,
die Fahrtrichtung, die Geschwindigkeit und die Art der Fahrzeuge gemessen. Regis-
triert wurden 338'446 Fahrzeuge. Davon fuhren 53786 Fahrzeuge schneller als 50
km/h, was pro Tag 256 Fahrzeuge sind. 15 Fahrzeuge pro Tag waren gar mit Ge-
schwindigkeiten zwischen 70 und 90 km/h unterwegs. Und das vor einem Schulhaus,
wo 50 km/h ausgeschildert ist aber eigentlich nur 33 km/h gefahren werden darf.
Letzteres wisse niemand. Nur 22% der Automobilisten fuhren 33 km/h oder weniger.
Er weist darauf hin, dass Handlungsbedarf besteht. Der Gemeinderat müsse jetzt
«über die Bücher». Das Problem ist offensichtlich nicht gelöst. Ganz wichtig sind die
Bautafeln. Man müsse unbedingt aufklären, dass bei Bautafeln nicht mehr die Maxi-
malgeschwindigkeiten gelten.

Auf die Fragen von Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, ob jemand den Antrag
stellt, darüber zu diskutieren, meldet sich niemand zu Wort.
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2 16.04.1 Initiativen, Anfragen
Tumasch Mischol, Badstr. l, Hombrechtikon, gemäss § 17 Ge-
meindegesetz

0

0

Mit E-Mail vom 26. Juni 2020 hat Tumasch Mischol, Badstrasse l, Hombrechtikon eine
Anfrage nach § 17 an die Gemeindeversammlung mit folgendem Wortlaut eingereicht:

«Anfrage an die Gemeindeversammlung gemäss § 17 Gemeindegesetz

§17. Anfragerecht

l Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von
allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der
Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den
Gemeinde vorstand.

2 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung einge-
reicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag
vor dieser Versammlung schriftlich.

3 In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben.
Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Tempo 30 in Hombrechtikon

Am 25. September 2013 befand die Gemeindeversammlung über eine Initiative, wel-
ehe eine möglichst flächendeckende Einführung von Tempo 30 im Dorf verlangte. Der
Initiant wollte den Gemeinderat beauftragen Tempo 30 zu prüfen und die finanziellen
Folgen der baulichen Massnahmen abzuklären. Das Umsetzungskonzept sollte dem
Stirn m volk vorgelegt werden. Diese Gemeindeversammlung ging wohl als bestbesuchte
der jüngeren Vergangenheit in die Geschichtsbücher ein. Die Thematik bewegte offen-
sichtlich die Bevölkerung stark. Die Initiative wurde in der Abstimmung mit einer gros-
sen Deutlichkeit verworfen.

Ende 2018 veröffentlichte der Gemeinderat seine Legislaturziele 2018 bis 2022. Ein
Ziel ist die Einführung von Tempo 30 bei den Seh ulan lagen. Ein spezielles Augenmerk
gilt den Schulanlagen Tobel und Gmeindmatt. Zusätzlich sollen alle Schulanlagen in
Bezug auf die Verkehrssicherheit überprüft werden. Auch wenn viele Tempo 30 kri-
tisch gegenüber stehen, scheint eine Massnahme zur Schulwegsicherheit akzeptiert zu
werden,

Gerüchteweise ist zu vernehmen, dass der Gemeinderat derzeit weitere Tempo 30-Zo-
nen prüft. Befürchtungen stehen im Raum, dass der Gemeinderat durch die Hintertür
nach und nach Tempo 30 auf dem Gemeindegebiet einführen will.
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Der Gemeinderat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten.

l. Sind derzeit weitere Tempo 30-Zonen geplant, die über die Zielsetzungen gemäss
Legislaturziele 2018 bis 2020 hinausgehen und die damit ein Präjudiz schaffen?

2. 2013 hat die Gemeindeversammlung einen deutlichen Entscheid zu Tempo 30 ge-
fällt. Ist der Gemeinderat bereit, die Einführung von Tempo 30 der Gemeindever-
Sammlung für einen Grundsatzentscheid vorzulegen? Wenn Nein, weshalb nicht?

26, Juni 2020 / Tumasch Mischol, Badstrasse l, 8634 Hombrechtikon»

0 Die gemeinderätliche Antwort wird im Schreiben vom 06. Juli 2020 wie folgt beant-
wartet:

Ihre Anfrage gemäss § 17 Gemeindesetz

Sehr geehrter Herr Mischol, lieber Tumasch

Ihre Anfrage, die wir mit E-Mail vom 26. Juni 2020 erhalten haben, beantworten wir
zu Händen der Gemeindeversammlung vom 8. Juli 2020 wie folgt bzw. lassen wir
durch den Gemeindeschreiber vorlesen (siehe auch Kommentar zum Zürcher Gemein-
degesetz Seite 116, Nummer 18):

AuszuQ^hres Schreibens vom 26. Juni 2020 fZitat):

//

0
Tempo 30 in Hombrechtikon

Am 25. September 2013 befand die Gemeindeversammlung über eine Initiative, wel-
ehe eine möglichst flächendeckende Einführung von Tempo 30 im Dorf verlangte. Der
Initiant wollte den Gemeinderat beauftragen Tempo 30 zu prüfen und die finanziellen
Folgen der baulichen Massnahmen abzuklären. Das Umsetzungskonzept sollte dem
Stimm volk vorgelegt werden. Diese Gemeindeversammlung ging wohl als bestbesuchte
der jüngeren Vergangenheit in die Geschichtsbücher ein. Die Thematik bewegte offen-
sichtlich die Bevölkerung stark. Die Initiative wurde in der Abstimmung mit einer gros-
sen Deutlichkeit verworfen.

Ende 2018 veröffentlichte der Gemeinderat seine Legislaturziele 2018 bis 2022. Ein
Ziel ist die Einführung von Tempo 30 bei den Schul anlagen. Ein spezielles Augenmerk
gilt den Schulanlagen Tobet und Gmeindmatt. Zusätzlich sollen alle Schulanlagen in
Bezug auf die Verkehrssicherheit überprüft werden. Auch wenn viele Tempo 30 kri-
tisch gegenüber stehen, scheint eine Massnahme zur Schulwegsicherheit akzeptiert zu
werden.

Gerüchteweise ist zu vernehmen, dass der Gemeinderat derzeit weitere Tempo 30-Zo-
nen prüft. Befürchtungen stehen im Raum, dass der Gemeinderat durch die Hintertür
nach und nach Tempo 30 auf dem Gemeindegebiet einführen will.
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0

0

Der Gemeinderat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten.

l. Sind derzeit weitere Tempo 30-Zonen geplant, die über die Zielsetzungen gemäss
Legislaturziele 2018 bis 20221 hinausgehen und die damit ein Präjudiz schaffen?

Antwort des Gemeinderates:

Das angesprochene gemeinderätliche Ziel besagt, dass Tempo 30 bei den Schulanlagen
eingeführt werden soll. Der Gemeinderat steht nach wie vor «hinter» dieser nur für die
Schulanlagen geltende Zielsetzung und ist dabei, diese umzusetzen. Damit respektiert
er weiterhin den aus dem Jahr 2013 gefassten Beschluss der Gemeindeversammlung.

Erwähnenswert ist eine Besonderheit, nämlich die Richttannstrasse. Sie weist ein un-
bedingt zu behebendes Erschliessungsdefizit aus. Der Gemeinderat steht und stand vor
der Frage, ob er die Erschliessung durch ein aufwändiges Verfahren (Strassenverbreite-
rung, Kauf von Land, allenfalls Enteignungen) mit hohen Kosten und oder durch die
Einführung einer Tempo-30-Zone lösen will. Letztere ist viel günstiger (s.w. rund Fran-
ken 220'OOD), praktikabler und schneller und erbringt das gleiche Resultat. Insbeson-
dere aufgrund der finanziellen Hombrechtiker Gegebenheiten, die sich durch die be-
vorstehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter verschärfen werden, hat
sich der Gemeinderat - verständlicherweise - für die Tempo-30-Zone entschieden.
Dies im Sinne einer Ausnahme.

Die Ratsmitglieder stellen mit allem Nachdruck fest, dass die Einführung von Tempo 30
auf dem Gemeindegebiet (Zitat von Tumasch Mischol) «durch die Hintertür» keine
Grundlage hat. Sie sehen es aber als vom Souverän gewählte Volksvertreter als ihre
Aufgabe an, situativ die für die Gemeinde Hombrechtikon beste Lösung zu beschlies-
sen, sofern sie dafür die Kompetenz haben. Und dies ist bei der Ausnahme «Richt-
tannstrasse» der Fall.

2. 2013 hat die Gemeindeversammlung einen deutlichen Entscheid zu Tempo 30 ge-
fällt. Ist der Gemeinderat bereit, die Einführung von Tempo 30 der Gemeindever-
Sammlung für einen Grundsatzentscheid vorzulegen? Wenn Nein, weshalb nicht?"

Antwort des Gemeinderates:

Wie in der vorstehenden Antwort bereits dargelegt, respektiert der Gemeinderat nach
wie vor den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 25. September 2013. Dort
wurde eine Einzelinitiative, die die möglichst flächendeckende Einführung von Tempo
30 auf dem Hombrechtiker Gemeindegebiet zum Ziel hatte, mit offensichtlichem Mehr
abgelehnt.

1 korrigiert von 2020 auf 2022
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0

Dem Antrag bzw. dem Protokoll aus dem Jahr 2013 ist zu entnehmen, dass sich der
Gemeinderat zu dieser Initiative neutral verhielt: Erst nach Annahme der Initiative
und der getätigten Abklärungen würde er sich entscheiden können, ob er eine Umset-
zung befürwortet oder nicht. Die Rechnungsprüfungskommission lehnte die Initiative
ab. Das Hauptargument war, dass die Umsetzung aus finanzieller Sicht eine grosse
Herausforderung für die Gemeinde sei.

Auch aus finanziellen Überlegungen sahen die Ratsmitglieder bis heute keine Notwen-
digkeit, das Begehren der Initiative selber aufzunehmen und derri Souverän einen ei-
genen Antrag zu unterbreiten. Die Frage, ob der Gemeinderat bereit sei, die Einfüh-
rung von Tempo 30 der Gemeindeversammlung für einen Grundsatzentscheid vorzule-
gen, hat sich daher bis heute nicht gestellt und war auch - mit Ausnahme der Schul-
anlagen - kein Thema bei den Legislaturzielen. Die Frage kann daher zum heutigen
Zeitpunkt weder mit „ja" noch „nein" beantwortet werden.

Der Gemeinderat möchte jedoch darauf sensibilisieren, dass jede Hombrechtiker
stimmberechtigte Person mit einer Einzelinitiative, wie dies im Jahr 2013 geschehen
ist, diese Frage wieder aktivieren kann.

0

Tumasch Mischol nimmt zu den gemeinderätlichen Ausführung Stellung: Es sei nicht
seine Absicht, heute Abend über den Sinn oder Unsinn von Tempo 30 zu reden. Für
ihn sei wichtig, dass die Gemeinde Klarheit über das gemeinderätliche Vorgehen und
die Absichten in Bezug auf Tempo 30 erhält. Er lässt die Gemeindeversammlung aus
dem Jahr 2013 Revue passieren, die aufgrund von Tempo 30 auf ein besonders gros-
ses Interesse des Hombrechtiker Souveräns stiess. Dort waren 481 Stimmberechtigte
anwesend. Tempo 30 beschäftigte die Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker im Jahr
2013 und dies ist offensichtlich heute immer noch der Fall. Gemäss Antwort des Ge-
meinderates respektiert er den Volkswillen aus dem Jahr 2013. Trotzdem: Man müsse
sich bewusst sein, dass der Gemeinderat mit der Einführung von Tempo 30 auf den
Schulanlagen Tobel und Gmeindmatt den Entscheid aus dem Jahr 2013 ziemlich stark
«ritzt». Die Gemeindeversammlung habe deutlich gesagt, dass sie kein Tempo 30 will.
Und jetzt wird es trotzdem eingeführt. Er ist sich bewusst, dass Massnahmen betref-
fend Schulwegsicherheit sehr sensibel sind. Seine persönliche Meinung ist, dass man
solche Massnahmen auch mit ändern Mitteln als mit Tempo 30 realisieren kann. Der
GV-Entscheid wird dadurch respektiert. Er informiert über Gerüchte, die in letzter Zeit
aufgekommen sind. Es sollen neben den Schulanlagen noch weitere Tempo 30 Zonen
entstehen. Zum Beispiel die Richttannstrasse aber auch noch andere Gebiete. Viele
Leute sind auf ihn zugekommen und haben ihm ihren Frust mitgeteilt. Der Tenor war:
Wieso gehe ich an eine Gemeindeversammlung, wenn der Gemeinderat dann doch
macht, was er will. Und das darf nicht sein. Für ihn war dies Motivation genug, um
diese Anfrage zu stellen. Es gehe nämlich um die Glaubwürdigkeit des Gemeinderates.
Es gehe aber auch um die Glaubwürdigkeit der Gemeindeversammlung. Es könne zwar
durchaus sein, dass heute Tempo 30 eine Mehrheit erhält. Dieser Entscheid ist aber
durch die Gemeindeversammlung zu fällen. Dann wird er akzeptiert. Und Akzeptanz
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gilt seines Erachtens auch bei jeder Ausnahme. Denn jede Ausnahme schaffe ein Prä-
judiz für eine weitere Ausnahme. Er dankt dem Gemeinderat für die Stellungnahme
und die klärenden Worte.

Auf die Fragen von Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, ob jemand den Antrag
stellt, darüber zu diskutieren, meldet sich niemand zu Wort.

0

0
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Da die Rechtsmittel nicht projiziert werden können, liest Jürgen Sulger, Gemeinde-
Schreiber, die Rechtsmittel mündlich vor:

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet
wegen Verletzung von Vorschriften über die pol. Rechte und ihre Ausübung innert
5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssache
und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Fest-
Stellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anord-
nung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden.
Protokollauflage: Das Protokoll liegt ab Mittwoch, 15. Juli 2020 bei den Einwohner-
diensten während 30 Tagen zur Einsicht auf. Ab gleichem Datum kann es unter
www.hombrechtikon.ch unter «Amtliche Publikationen» eingesehen werden.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, ob jemand etwas gegen
die Versammlungsführung einzuwenden hat und weist auf die Rechtsmittel hin.

Remo Pfyl, RPK-Präsident, meldet sich zu Wort: In Anbetracht des guten Rech-
nungsergebnisses geht er davon aus, dass an der kommenden Gemeindeversammlung
im September ein Apero offeriert wird. Dafür bedankt er sich bereits heute herzlich.
Zudem stellt er fest, dass eine Dame während der Abstimmungen Fotos gemacht hat,
was nicht erlaubt ist. Sie sei aber nicht mehr anwesend.

Die Rücksprache von Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, bei Nicola Ryser von der
Zürichsee-Zeitung ergibt, dass diese Dame offenbar die Fotografin der ZSZ ist/war.
Die Anwesenden werden informiert, dass bilateral diese Angelegenheit in Ordnung ge-
bracht wird.

0 Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, wiederholt seine Frage, ob jemand etwas
gegen die Versammlungsführung einzuwenden hat. Dies ist nicht der Fall. Er infor-
miert, dass das Protokoll am Mittwoch, 15. Juli 2020 in der Hombrechtiker Homepage
aufgeschaltet wird. Es kann am gleichen Tag während 30 Tagen bei den Einwohner-
diensten eingesehen werden.

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 23. September 2020 statt.

Anschliessend erklärt er die Versammlung offiziell als beendet.

Für getreue Protokollierung:
Dtr Gem©MTCteschreiber:

t

J|jrgen Su er
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Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

,emeindepräsident:Der

Ra er Odermatt

'Die Stimmenzähler:

l.

0

(Esther Schlumpf, Leitung^Vahlbüro)

^.SiA^.^
2. ~ ^4-
(Sonja Fufaje, Haldenw^7)

</)w^t'
3.
(Beat Hunkeler, Breitloh 3)

-4^^-

4.

(Lea Maager, Etzelstrasse 15)
'/"''

5.

(Martina Paulmichl, Grossacher-
strass?\56 )

uTTO
6.

(Lucia Probst, Eichtalstrasse 21)

^ ,^^2r~
iwabj, ^unnefifaistrasse 39)r

^

0 [Im Anschluss an die Versammlung wird Rolf Huber, der als Schulpräsident vor Ende
der Amtsperiode 2018-2022 seinen Rücktritt erklären musste, von der Versammlung
offiziell unter Verdankung seiner Verdienste würdig verabschiedet.]


